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Das Kirchenrecht als konsekutives Recht un die
Bestellung der Bischöfe
Da das Bischotsamt iın der Kirche einen hervorragenden Platz einnımmt und die Art und
Weise der Bestellung der iSChofe einerseıits untrennbar mit dem eweils herrschenden
Kirchenbild zusammenhängt, andererseıts Hef ın die geschichtliche Entwicklung der BC-
sellschaftlichen un politischen Verhältnisse verstrickt ist, wird die theol kErörterung
auf das ögliche un Nützliche Rücksicht nehmen, grundsätzlic aber dem Dienst A der
ahrheı verpflichtet bleiben Dies gilt uUuImMSsSo mehr, als heute gewlsse Lehren und Tenden-
Z  - des I1 Vatikanums 1mM Leben der Kirche auf Gegenströmungen stoßen und die zu

SC drängende Neukodifikation des kirchlichen Rechts die konkreten Züge des Ver-
hältnısses zwischen den Hırten un der Herde 1mM Ganzen des Gottesvolkes auf lange 1C.
mıtpragen wird.
In der nachkonziliaren Entwicklung der Verhältnisse zeichnen sıch bezüglich dieses Fra-

genkomplexes strukturelle 5Spannungen ab I[hie Gesetzgebung bezieht vorsichtig, ZO0-

gern un weitergehende Erwartungen ernüchternd, die besetzenden Bistümer, 1ın
diesen den Klerus und die Lalen, außerdem die teilkirchlichen Verbände iın bescheidenem
Umfang als Rechtssubjekte ıIn den Prozeß der Suche VO  — Kandıdaten un der Erwählung
zu Bischofsamt ein?. Oberstes Leitprinzıiıp bleibt dabei der Grundsatz, daß der römische
Pontifex die Bischöfe frei ernennt?. [ )hieser rundsatz wirkt ich 1ın den ehemalıgen Mis-
sionsgebieten, partikularrechtliche TIraditionen fehlen, ın verstärktem Ma{ aus Er
wird ferner 1 Zuge der Ablösung kath Monarchien durch elig1ös neutrale demokratı-
sche Staatswesen und nfolge des Abbaus staatlicher Privilegien der Mitsprache bei der
esetzung VO  - Bıstuüumern immer mehr ZUT Geltung ebracht*. Der Vatikan beharrt damıt
auf der kirchenpolitischen Linle, die selit dem Hochmittelalter un: den Zeiten des allı-
kanısmus, des Episkopalismus un des spätneuzeitlichen Staatskirchentums eingeschla-
gen hat Eines selner Hauptmotive scheint darın bestehen, dafs der innerkirchlichen
Ordnung und der Vertretung der Kirche gegenüber dem Staat UTE die hierarchische
Spitze 1mM Dienst der Finheit der Kirche und der Rechtheit des aubens höchste Bedeu-
(ung beimißt.

Motu proprio0 ‚‚Sollicıtudo OMN1ıUM Ecclesiarum“ auls (24 Nachkonzihare oku-
mentation ND) 21, Irier 1970 Frlafß ‚„„Episcoporum delectum  07 des Kats für die öffentlichen An-

gelegenheiten der Kirche (25 1972 38, Trier 1974 Formen gebundener Verleihung des B1i-
schofsamtes bestehen ıIn wenigen Ausnahmefällen. ESs handelt sich €1 staatskirchenrechtli-
che Schöpfungen des Jh Designation durch das Staatsoberhaupt (Französisches Konkor-
dat ber die istumer Straßburg und Metz 1801/1901); Listenbindung des Papstes (Bayerisches
Konkordat 1924); Wahl durch Domkapitel aufgrund eines päpstl. Dreiervorschlags (Preufßisches
Konkordat 1929; Badisches Konkordat 1932; Osterreichisches Konkordat 1933 [Salzburg]); volles
Wahlrecht der Domkapitel der istumer Gallen, Mur un Basel
CIE: 329 Vorschlag der ür das Verfassungsrecht zuständigen Kommıissıon ZuUuUr[r Reform des
K Z1C“ die Bestellung der Bischöfe soll erfolgen ‚a durch freie Ernennung seıtens des Römischen
Pontifex ach vorausgehend durchgeführter Konsultation dies ıst die gemeinrechtliche FOrm;
durch rechtmäßige Wahl und Bestätigung seitens des Römischen Pontifex”. (Communicationes
73/ 218)

5Spanıen 1976; Portugal verzichtet auf das Präsentationsrecht für die Bistumer ın ortugle-
sisch-Indien (1950) Protokolle des Vatikans mıit sozialistischen Staaten Vat U: Art ‚„„Um
daher die Freiheit der Kırche ın echter Weise schützen und das Wohl der Gläubigen besser un
ungehinderter fördern, äußert das Konzil den Wunsch, da{fß ın Zukunft staatlichen Obrig-
keiten keine Rechte der Privilegien mehr eingeraumt werden, Bischöfe wählen, erNnNeNNenN,

vorzuschlagen der benennen. Die staatlichen Obrigkeiten aber, deren Wohlwollen gegenüber
der Kirche die Synode dankbar anerkennt und hochschätzt, werden freundlichst gebeten, S1Ee
mögen auf die genannten Rechte der Privilegien, die S1e gegenwärtig durch Vertrag der Ge-
wohnheit genießen, ach Rücksprache mıit dem Apostolischen Stuhl freiwillig verzichten.“

ALFRED GLASSER 

Das Kirchenrecht als konsekutives Recht und die 
Bestellung der Bischöfe 

Da das Bischofsamt in der Kirche einen hervorragenden Platz einnimmt und die Art und 
Weise der Bestellung der Bischöfe einerseits untrennbar mit dem jeweils herrschenden 
Kirchenbild zusammenhängt, andererseits tief in die geschichtliche Entwicklung der ge­
sellschaftlichen und politischen Verhältnisse verstrickt ist, wird die theol. Erörterung zwar 
auf das Mögliche und Nützliche Rücksicht nehmen, grundsätzlich aber dem Dienst an der 
Wahrheit verpflichtet bleiben. Dies gilt umso mehr, als heute gewisse Lehren und Tenden­
zen des II. Vatikanums im Leben der Kirche auf Gegenströmungen stoßen und die zum 
Abschluß drängende Neukodifikation des kirchlichen Rechts die konkreten Züge des Ver­
hältnisses zwischen den Hirten und der Herde im Ganzen des Gottesvolkes auf lange Sicht 
mitprägen wird. 
In der nachkonziliaren Entwicklung der Verhältnisse zeichnen sich bezüglich dieses Fra­
genkomplexes strukturelle Spannungen ab. Die Gesetzgebung bezieht vorsichtig, zö­
gernd und weitergehende Erwartungen ernüchternd, die zu besetzenden Bistümer, in 
diesen den Klerus und die Laien, außerdem die teilkirchlichen Verbände in bescheidenem 
Umfang als Rechtssubjekte in den Prozeß der Suche von Kandidaten und der Erwählung 
zum Bischofsamt ein 1 . Oberstes Leitprinzip bleibt dabei der Grundsatz, daß der römische 
Pontifex die Bischöfe frei ernennt2 • Dieser Grundsatz wirkt sich in den ehemaligen Mis­
sionsgebieten, wo partikularrechtliche Traditionen fehlen , in verstärktem Maß aus. Er 
wir d ferner im Zuge der Ablösung kath. Monarchien durch religiös neutrale demokrati­
sche Staatswesen und infolge des Abbaus staatlicher Privilegien der Mitsprache bei der 
Besetzung von Bistümern immer mehr zur Geltung gebracht3 • Der Vatikan beharrt damit 
auf der kirchenpolitischen Linie, die er seit dem Hochmi ttelalter und den Zeiten des Galli­
kanismus, des Episkopalismus und des spä tneuzeitlichen Staatskirchentums eingeschla­
gen ha t. Eines seiner Hauptmotive scheint darin zu bestehen, daß er der innerkirchlichen 
Ordnung und der Vertre tung der Kirche gegenüber dem Staat durch die hierarchische 
Spitze im Dienst an der Einheit der Kirche und der Rechtheit des Glaubens höchste Bedeu­
tung beimißt. 

1 Motuproprio „Sollicitudo omnium Ecclesiarum" Pauls VI. (24. 6. 1969): Nachkonziliare Doku­
mentation ( = ND) 21, Trier 1970. Erlaß „Episcoporum delectum" des Rats für die öffentlich en An­
gelegenheiten der Kirche (25. 3. 1972): ND 38, Trier 1974. Formen gebundener Verleihung des Bi­
schofsamtes bestehen in wenigen Ausnahmefällen. Es handelt sich dabei um staatskirchenrechtli­
che Schöpfungen des 19./20. Jh.: Designation durch das Staa tsoberhaupt (Französisches Konkor­
dat über die Bistümer Straßburg und Metz 1801/1901); Listenbindung des Papstes (Bayerisches 
Konkordat 1924); Wahl durch Domkapitel aufgrund eines päpstl. Dreiervorschlags (Pre ußisches 
Konkordat 1929; Badisches Konkordat 1932; Osterreichisches Konkordat 1933 [Salzburg]); volles 
Wahlrecht der Domkapitel der Bis tümer St. Gallen, Chur und Basel. 

2 ClC c. 329 § 2. Vorschlag der für das Verfassungsrecht zuständigen Kommission zur Reform des 
CIC: die Bestellung der Bischöfe soll erfolgen „a) durch freie Ernennung seitens des Römischen 
Pontifex nach vorausgehend durchgeführter Konsultation: dies ist die gemeinrechtliche Form; b) 
durch rechtmäßige Wahl und Bestätigung seitens des Römischen Pontifex". (Communicationes 
5/1973, 218) 

3 z. B. Spanien 1976; Portugal verzichtet auf das Präsentationsrecht für die Bistümer in Portugie­
sisch-Indien (1950); Protokolle des Vatikans mit sozialis tischen Staaten. Vat. II. , CD Art. 20: ,,Um 
daher die Freiheit der Kirche in rechter Weise zu schützen und das Wohl der Gläubigen besser und 
ungehinderter zu fördern, äußert das HI. Konzil den Wunsch, daß in Zukunft staatlichen Obrig­
keiten keine Rechte oder Privilegien mehr eingeräumt werden, Bischöfe zu wählen, zu ernennen, 
vorzuschlagen oder zu benennen. Die staatlichen Obrigkeiten aber, deren WohlwolJen gegenüber 
der Kirch e die HI. Synode dankbar anerkennt und hochschätzt, werden freundlichst gebeten, sie 
mögen auf die genannten Rechte oder Privilegien, die sie gegenwärtig durch Vertrag oder Ge­
wohnheit genießen, nach Rücksprache mit dem Apostoli schen Stuhl freiwillig verzichten." 
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Die Rechtsgrundlage der Wende Zu heutigen Praxis
Wenn auch weithin unwirksam geworden“, die altkirchlichen Formeln
ber die Bestellung der Bischöfe® un das Prinzip der kanonischen gleich-
ohl bis 1NSs hohe ıttelalter hinein theoretisch anerkannt?. Von der gregorlanıl-
schen Reform gaben aber die folgenden Grundsätze, teils inkonsequent, teils
ın pannung zueinander durchgeführt, die Anstöße ZUT Praxıs un Legiıtimation
der heutigen Verhältnisse Die Bestellung der 1SCHNOfe iıst eine innerkirchliche
Angelegenheit. Das aktive Wahlrecht eignet den Domkapiteln. Der aps
hat das ec der unmittelbaren Mitsprache.

Gregor machte das Übergewicht des deutschen Königs das Prinzip
der kanonischen Wahl geltend. och die Entwicklung ach dem Pactum alıxti-
u (1122) das dem Öönlg die Anwesenheit bei der Wahl und eın Schiedsrech
zusprach, schaltete mehr das Kirchenvolk als die weltliche aCcC aQus, spiegelte
mehr das Bild der Gesellschaft als das Wesen der 1rC wider. Das I1 Latera-

(1139) erwähnt nicht das Petitionsrecht des Volkes Kan 28)8. Bei Gratian
wird S lediglich als gehorsame Annahme des Kandidaten verstanden?. Nur die
anglo-normannische Schule der Dekretisten hebt die Petition des Volkes VOT der
Wahl hervor, während für die Vertreter der Bologneser un: der französisch-rhei-
nischen Schule die posıtıve Beteiligung der Laien der Wahl bedeutungslos und
UrC das ec der Einrede ersetzt wird, wenn den ewählten berech-
tigte Vorwürtfe rhoben werden!®. ach einem ekretale Innozenz II1 (1
1st große Abneigung des Volkes eın TUN:! für den bischöflichen Amtsverzicht1!.
In den päpstl Dekretalien un der Dekretalistik Ende des 12 und Anfang des

Jh ist die Petition oder der Konsens der Laien als Bestandtei der Wahl eın

Das eUuUu0oNS- und Konsensrecht des Volkes 1m 4./5 Jh die Be5 und pol Einflußreichen
Kurlale, Senatoren) sich. Durch die rom 5Synode 769 wurde betreffend die Wahl des rom Bı-
schofs (Papstwahl) auf die kklamation beschränkt. Veranlaf(lt Urc! Streitigkeiten (Doppelwah-len) wurde dem Röm Kaiser das Schiedsrech angetragen. br wirkte durch seine Beamten ın der
Bezeichnung der andidaten mıit Bis Z aps Zacharias überprüfte Byzanz UrCc. seinen
Exarchen die Papstwahl. Vgl der Kirchengeschichte 11/1 63; H 270 Eusebius, Kir-
chengeschichte 111 30, Im Fränkischen Reich, 1m Römischen Reich Deutscher Nation un
1ın den westlichen Königreichen 'aten Fürsten, Kaiser und Könıge mit dem Recht der Erlaubnis,
Leıtung, Bestätigung der Wahl un!: Benennung der Kandidaten vielfach die Stelle der kirchli-
chen Oberbehörde (Metropolie). Vgl na() 313{., 451
( oelestin E pIs (PL 434) ‚‚Nullus iınvılıs detur ep1SCOpus; cleri, plebis et ordinis CONSENSUS

desiderium requiratur.”” Leo In Briefen (PL LIV 628, 634, 665) ‚„‚Wer allen vorstehen soll, soll
uch VO allen gewählt werden.”
Didache Statuta Ecclesiae Antıqua (Ende Jh.) Munier, Parıs 1960, ‚‚Der Bischof soll
mıiıt Zustimmung VO Klerus und Oolk und unter Beteiligung er Bischöfe der Provinz, VOTrT allem
ın Gegenwart der 1mM Auftrag des Metropoliten geweiht werden.“‘ Vgl Nıkolasch, Bischofswahl
Urc alle, (Gsraz 1973, 234
Decretum Gratiani (um LAXII PT. (Friedberg, CorpIC 234) ‚‚Electio clericorum est, OMSENSU:!
plebis.‘“Gerhoh on Reichersberg (1152), Comm ıIn DPs 64, Libelli de lite 11{1 452 spirıtales etreli-
g10S1 VIrı habent consulere, CanOonNI1CI eligere, populus petere, honorati assentbhre.“ Bernhard 'ON Pa-
IAa (1177/79), Summa de elechone: praelatum ab iıllıs clericis SsSse eligendum, quibus praefici-
tur. opu eiO est consentre Confirmatio er° ad alorem pertinet, “ (Ed Laspeyres,Kegensburg 1860, Graz 1956, Aachener Kapitularien arl des Großen 803) VO Ludwig dem
Frommen bestätigt da{(ßs die Bischöfte UrC Wahl der Geistlichkeit und des Volkes VO:
der eigenen HÖözese gewä werden, wıe die kanonischen Bestimmungen verlangen 7,

Decr. rat LX IU Laterankonzil, Kanon ONC. Qec. Decr., ed en di Documentazione
Bologna, reiburg 1962, 166) ‚‚Nullus ın epIscopum 1S1 canoniıce electum consecret.“
Conc. Oec Decr. 179

9 Decr rat LXII Docendus est populus, 10 sequendus (Coelestin [
üller, Der Anteil der Laien der Bischofswahl, Amsterdam 1977, 181—-186, 212

11 Aa O 217€t

I. Die Rechtsgrundlage an der Wende zur heutigen Praxis 

Wenn auch weithin unwirksam geworden4 , waren die altkirchlichen Formeln 
über die Bestellung der Bischöfe5 und das Prinzip der kanonischen Wahl6 gleich­
wohl bis ins hohe Mittelalter hinein theoretisch anerkannt7. Von der gregoriani­
schen Reform an gaben aber die3 folgenden Grundsätze, teils inkonsequent, teils 
in Spannung zueinander durchgeführt, die Anstöße zur Praxis und Legitimation 
der heutigen Verhältnisse: 1. Die Bestellung der Bischöfe ist eine innerkirchliche 
Angelegenheit. 2. Das aktive Wahlrecht eignet den Domkapiteln. 3. Der Papst 
hat das Recht der unmittelbaren Mitsprache. 
1. Gregor VII. machte gegen das Obergewicht des deutschen Königs das Prinzip 
der kanonischen Wahl geltend. Doch die Entwicklung nach dem Pactum Calixti­
num (1122), das dem König die Anwesenheit bei der Wahl und ein Schiedsrecht 
zusprach, schaltete mehr das Kirchenvolk als die weltliche Macht aus, spiegelte 
mehr das Bild der Gesellschaft als das Wesen der Kirche wider. Das II. Latera­
nense {1139) erwähnt nicht das Petitionsrecht des Volkes (Kan. 28)8 • Bei Gratian 
wird es lediglich als gehorsame Annahme des Kandidaten verstanden9 • Nur die 
anglo-normannische Schule der Dekretisten hebt die Petition des Volkes vor der 
Wahl hervor, während für die Vertreter der Bologneser und der französisch-rhei­
nischen Schule die positive Beteiligung der Laien an der Wahl bedeutungslos und 
durch das Recht der Einrede ersetzt wird, wenn gegen den Gewählten berech­
tigte Vorwürfe erhoben werden 10• Nach einem Dekretale Innozenz III. (1. 3. 1206) 
ist große Abneigung des Volkes ein Grund für den bischöflichen Amtsverzicht11• 

In den päpstl. Dekretalien und der Dekretalistik Ende des 12. und Anfang des 
13. Jh. ist die Petition oder der Konsens der Laien als Bestandteil der Wahl kein 

• Das Petitions- und Konsensrecht des Volkes zogen im 4./5. Jh. die ges. und pol. Einflußreichen 
(Kuriale, Senatoren) an sich. Durch die röm. Synode 769 wurde es betreffend die Wahl des röm. Bi­
schofs (Papstwahl) auf die Akklamation beschränkt. Veranlaßt durch Streitigkeiten (Doppelwah­
len) wurde dem Röm. Kaiser das Schiedsrecht angetragen. Er wirkte durch seine Beamten in der 
Bezeichnung der Kandidaten mit. Bis zu Papst Zacharias (741) überprüfte Byzanz durch seinen 
Exarchen die Papstwahl. Vgl. HB. der Kirchengeschichte II/1 292; Ill/1 63; Il/1 270. E11sebi11s, Kir­
chengeschichte vm 30, 19. Im Fränkischen Reich, im HI. Römischen Reich Deutscher Nation und 
in den westlichen Königreichen traten Fürsten, Kaiser und Könige mit dem Recht der Erlaubnis, 
Leitung, Bestätigung der Wahl und Benennung der Kandidaten vielfach an die Stelle der kirchli­
chen Oberbehörde (Metropolie). Vgl. a.a.O. III/1 313f., 451. 

s Coelestin !. , Epist. II 5 (PL L 434): ,,Nullus invitis detur episcopus; cleri, plebis et ordinis consensus 
et desiderium requiratur." Leo I. in Briefen (PL LIV 628, 634, 665): ,, Wer allen vorstehen soll, soll 
auch von allen gewählt werden." 

• Didache XV 1. Statuta Ecdesiae Antiqua (Ende 5. Jh.), Ed. Munier, Paris 1960, 78: ,,Der Bischof soll 
mit Zustimmung von Klerus und Volk und unter Beteiligung aller Bischöfe der Provinz, vor allem 
in Gegenwart oder im Auftrag des Metropoliten geweiht werden." Vgl. Nikolasch, Bischofswahl 
durch alle, Graz 1973, 23-40. 

7 Decretum Gratiani (um 1140) LXII pr. (Friedberg, CorpIC I 234): ,,Electio dericorum est, consensus 
plebis."Gerhoh von Reichersberg (1152), Comm. in Ps. 64, Libelli de lite lII 452: ,, ... spiritales et reli­
giosi viri habent consulere, canonici eligere, populus petere, honorati assentire." Bernhard von Pa-
via (1177/79), Summa de electione: ,, ... praelatum ab illis clericis esse eligendum, quibus praefici-
tur. ... Populi vero est consentire ... Confirmatio vero ad maiorem pertinet." (Ed. Laspeyres, 
Regensburg 1860, Graz 1956, 308 f) Aachener Kapitularien Karl des Großen (803), von Ludwig dem 
Frommen bestätigt (806): ,, .. . daß die Bischöfe durch Wahl der Geistlichkeit und des Volkes von 
der eigenen Diözese gewählt werden, wie die kanonischen Bestimmungen es verlangen . .. ": 
Decr. Grat. LXIII 34. 1. Laterankonzil, Kanon 3 (Conc. Oec. Decr., ed. Centro di Documentazione 
Bologna, Freiburg 1962, 166): ,,Nullus in episcopum nisi canonice electum consecret." 

8 Conc. Oec. Decr. 179. 
9 Decr. Grat. LXIl 2: Docendus est populus, non sequendus (Coelestin 1.). 

10 Vgl. H. Müller, Der Anteil der Laien an der Bischofswahl, Amsterdam 1977, 181-186, 212. 
11 A.a.O. 217f. 
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Thema mehr?!?. ingegen ziehen einıge Dekretisten 1m 1C auf Stifter, ohltä-
ter un! Patrone der Kirchen eine Beteiligung der Laıen der Bischofswahl 1ın Be-
tracht, un ZWaTr aufgrun VO  — Gewohnheit, Privileg, Jurisdiktion oder Verlei-
hung des Rechts ın bes Fällen UrTrC leriker?!® duldet Alexander I1L1 bis

da{f Kanoniker erst mit der Zustimmung des Könıigs und der weltlichen
Fürsten die Wahl vornehmen!*, und verhindert Gregors ın den ıxr  er extra  d
(1234) aufgenommenes Dekretale ‚‚Massana’‘}> Verbot der Beteiligung VO Lalen

Wahlakt der Domkapitel; widrigenfalls Ungültigkeit der Wahl:; Verwerfun
gegenteiligen Gewohnheitsrechts) cht die Durchsetzung fürstlicher rivilegien
1 13 Jh un 1n den folgenden In

Da der VO der electio canonıca auf den Wahlakt verengte Begriff der Wahl
die Herausbildung fester Wahlkörper begünstigte un der Wahlakt ZUT Angele-
genheit des Klerus wurde, WarTr es ein ganz natürlicher Vorgang, da{fß die Oom«kKa-
pite entsprechend ihrer historisch gewachsenen atur und Aufgabe das exklu-
S1Ve ecC der Bischofsw. UrC Gewohnheit erwarben?!’. Kan des I1 ate-
anense SEeTIZ die Domkapitel als Wahlgremien VOTauUs un bestimmt, da{fs der Kat
der VIr relig10s1 gehört wird Der Personenkreis (Bischöfe der Provinz, Abte, Prio-
reml, Prälaten, Pröpste, Pfarrer dera Landpfarrer, Kapläne, Klerus der Bi-
schofsstadt) un die Funktion (Beratung oder aktıve dieser VIirı religiosi
sind bei den Dekretisten und Dekretalisten umstritten. hre Beteiligung erscheint
1n den päpstl. Dekretalien un bei den Dekretalisten des Jh fortschreitend als
Ausnahme, spezielles ewohnheitsrech der Privileg!®, on Kan des
Lateranense (1215) sagt 1Ur noch, da{fs ‚„‚derjenige gewählt werden soll, dem alle
der die MalOr et Sanlor Pars des apitels zustimmen“‘!?.

UrC ekre der Fastensynode VO  — 1080 egte Gregor VII den TUN für die
päpstl. Einflußnahme und die Bedingungen, unter denen das Besetzungsrecht
auf den pos übergeht: eın Zu päpstl. Visıtator ernannter Bischof über-
wacht die Wahl:; der Metropolit oder der aps bestätigen S1e; erfolgt S1e unka-
nonisch, geht das Besetzungsrecht auf den Metropoliten der den aps über*%.
Die Suffraganbischöfe verlieren das ec die Wahl des Metropoliten bestäti-
SCn und ihn onsekrieren. Die Konzilien 1m Lateran und iın Lyon präzisiıeren
die Bedingungen der aktiven un: passıven Wahlfähigkeit, die Fristen und FOor-
INeN der Wahl In Zusammenhang mıit den Bestimmungen des Lateranense

A.a.QO 212
A.a.Q) 209
A.a.O 196 (Dekretale IIQUia requisist1s””, Comp. 1.3.2)

6.50 CorpIC, ed Friedberg). Vgl Ganzer, Zur Beschränkung der Bischofswahl auf die Dom-
kapitel ın Theorie un Praxis des un JIh ZSavRGkan 57//1971, 22-82,
Vgl Ganzer, Papsttum un Bistumsbesetzungen 1n der eiıt VO Gregor bıs Bonitfaz 111
(Forsch. ZUXr kirchl Rechtsgeschichte und Zu Kirchenrecht 9), öln1 f ölmel, Wiıe ha-
ben die Bischofswahlen den politischen Maächten Gelegenheit Manipulatıon geboten?: Conci-
lum 72, 515-519, bes 516f£.
Sie seıit dem Jh auU: den Hausgemeinschaften der Bischöfe un hochgestellter Kleriker,
au priesterlichen Zusammenschlüssen unter dem Bischof Zzu Dienst ın der ıturgıe und der
Verwaltung und aus den als Pflanzstätten geeigneter Mitarbeiter der Bischöfe a Bischotfssitzen SC-
gründeten Mönchskonventen hervorgegangen, nahmen schon 1 Jh feste Struktur un!
wurden 1Im einem integrierenden Bestandteil der Bistumsverfassung. der K1r-
chengeschichte ff;
Ganzer, Zur Beschränkung der Bischofswahl, 73{£f£.

1.6.42 orp.
20 der Kirchengeschichte 428
21 1.6.42

Thema mehr12 . Hingegen ziehen einige Dekretisten im Blick auf Stifter, Wohltä­
ter und Patrone der Kirchen eine Beteiligung der Laien an der Bischofswahl in Be­
tracht, und zwar aufgrund von Gewohnheit, Privileg, Jurisdiktion oder Verlei­
hung des Rechts in bes. Fällen durch Kleriker13; duldet Alexander III. (1159 bis 
1181), daß Kanoniker erst mit der Zustimmung des Königs und der weltlichen 
Fürsten die Wahl vornehmen 14 , und verhindert Gregors IX. in den „Liber extra" 
(1234) aufgenommenes Dekretale „Massana"15 (Verbot der Beteiligung von Laien 
am Wahlakt der Domkapitel; widrigenfalls Ungültigkeit der Wahl; Verwerfung 
gegenteiligen Gewohnheitsrechts) nicht die Durchsetzung fürstlicher Privilegien 
im 13. Jh. und in den folgenden Jh.16

. 

2. Da der von der electio canonica auf den Wahlakt verengte Begriff der Wahl 
die Herausbildung fester Wahlkörper begünstigte und der Wahlakt zur Angele­
genheit des Klerus wurde, war es ein ganz natürlicher Vorgang, daß die Domka­
pitel entsprechend ihrer historisch gewachsenen Natur und Aufgabe das exklu­
sive Recht der Bischofswahl durch Gewohnheit erwarben 17 . Kan. 28 des II. Late­
ranense setzt die Domkapitel als Wahlgremien voraus und bestimmt, daß der Rat 
der viri religiosi gehört wird. Der Personenkreis (Bischöfe der Provinz, Äbte, Prio­
ren, Prälaten, Pröpste, Pfarrer der Stadt, Landpfarrer, Kapläne, Klerus der Bi­
schofsstadt) und die Funktion (Beratung oder aktive Wahl) dieser viri religiosi 
sind bei den Dekretisten und Dekretalisten umstritten. Ihre Beteiligung erscheint 
in den päpstl. Dekretalien und bei den Dekretalisten des 13. Jh. fortschreitend als 
Ausnahme, spezielles Gewohnheitsrecht oder Privileg18. Schon Kan. 24 des IV. 
Lateranense (1215) sagt nur noch, daß „ derjenige gewählt werden soll, dem alle 
oder die maior et sanior pars des Kapitels zustimmen"19. 

3. Durch Dekret der Fastensynode von 1080 legte Gregor VII. den Grund für die 
päpstl. Einflußnahme und die Bedingungen, unter denen das Besetzungsrecht 
auf den Apost. Stuhl übergeht: ein zum päpstl. Visitator ernannter Bischof über­
wacht die Wahl; der Metropolit oder der Papst bestätigen sie; erfolgt sie unka­
nonisch, so geht das Besetzungsrecht auf den Metropoliten oder den Papst über20

. 

Die Suffraganbischöfe verlieren das Recht, die Wahl des Metropoliten zu bestäti­
gen und ihn zu konsekrieren. Die Konzilien im Lateran und in Lyon präzisieren 
die Bedingungen der aktiven und passiven Wahlfähigkeit, die Fristen und For­
men der Wahl. In Zusammenhang mit den Bestimmungen des IV. Lateranense 

12 A.a.O. 212. 
13 A.a.O. 209f. 
14 A.a.O. 196 (Dekretale „Quia requ.isistis", 2 Comp. 1.3.2). 
15 X I 6.50 (CorpIC, ed. Friedberg). Vgl. K. Ganzer, Zur Beschränkung der Bischofswahl auf d.ie Dom­

kapitel in Theorie und Praxis des 12. und 13. Jh.: ZSavRGkan 57/1971, 22-82, 76. 
16 Vgl. K. Ganzer, Papsttum und Bis tumsbesetzungen in der Zeit von Gregor IX. bis Bonifaz VIII. 

(Forsch. zur k.irchl. Rechtsgeschlchte und zum Kirchenrecht 9), Köln 1968, 34 ff. W. Köl,nel, Wie ha­
ben die Bischofswahlen den politischen Mächten Gelegenheit zu Manipulation geboten?: Conci­
lium 8/1972, 515-519, bes. 516f. 

17 Sie waren seit dem 8. Jh. aus den Hausgemeinschaften der Bischöfe und hochgestellter Kleriker, 
aus priesterlichen Zusammenschlüssen unter dem Bischof zum Dienst in der Liturgie und der 
Verwaltung und aus den als Pflanzstätten geeigneter Mitarbeiter der Bischöfe an Bischofssitzenge­
gründeten Mönchskonventen he.rvorgegangen, nahmen schon im 9. Jh. feste Struktur an und 
wurden im 12./13. Jh. zu einem integrierenden Bestandteil der Bistumsverfassung. HB. der Kir­
chengeschlchte III/1 302 ff; III/2 294 f. 

18 Ganzer, Zur Beschränkung der Bischofswahl, 73ff. 
19 X 1.6.42 (CorpIC). 
20 HB. der Kirchengeschichte IIJ/1 428. 
21 X 1.6.42. 
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(Devolution des Wahlrechts den nächsthöheren Oberen bei Fristüberschrei-
tung; Entzug des Wahlrechts bei Formverstöfßen?!) kommen die Meiınungen auf,
die Devolution die Metropoliten SEe1 eın Zugeständnis Innozenz I1 SEeEWESECN
(Bernhard VO  —; Parma), ecCder Domkapitel und Devolution den Metro-
politen selen Ausnahmen des alten Rechts, das dem aps die Besetzunger Bis-
tumer zugestanden habe (Johannes ndreae), und setzt sich ıIn der Praxis der Ku-
me un der TE der Kanonisten die Auffassung UrCc. dafß die Devolution STEeis

den aps erfolgt??.
Nachdem der pos ohnehin die Zuständigkeit bei Postulation unkanoni-
scher Kandıdaten, Appellation Wahlstreitigkeiten, Versetzung, set-
ZUNE und Kesignation VO  - Bischöfen sich HCZOBEN hatte, wurde Innozenz 1V.23
Urc allgemeine Wahlverbote und Bistumsreservationen ber ausgedehnte
Länder und Gebiete für die weitere Entwicklung richtungweisend. Zur Abwehr
der Häresie der Katharer, 1amp. die Staufer un die Ghibellinenstädte,
bei politischen Auseinandersetzungen 1n fast en Teilen Europas folgten ihm
darin seine Nachfolger. Unter Clemens / Bonifaz IIl und den Päpsten des
X11S5 VO  - Avıgnon aten fiskalische Motive iın den Vordergrund: an eI-
vierte schlieflich 1363 die Besetzung Ila  er vakanten und aus welchem
TUn auch immer vakant werdenden Patriarchate, Erzbistümer und Bistümer
dem pos tuhl//24
Als die altkirchliche Ordnung In Sachen Besetzung der Bistümer während des

Jh auf den Kopf geste wurde, stutzten die Autoritäten sich auf Grün-
de den leonischen Begriff der Vollgewalt“>, die Exegese VO 16, 18f und die
dee der Stellvertretung T1S Die Vollgewalt, umfassend die richterliche, g_
setzgebende, administrative und lehramtliche Oberhoheit, iıst Petrus un seinen
Nachfolgern VO  — Christus übergeben. Ne anderen Bischöfe erhalten ihre Juris-
diktion VO Papst*®. In Petrus nımmt der priesterliche rdo selinen An-
fang. Als VICar1us T1S vertritt der aps ‚niıcht die Stelle eines bloßen Men-
schen, sondern des wahren Gottes’/27. Innozenz I1 folgert daraus, da{s , Sup
1US  44 dispensieren könne?®s. Aus der Vollmacht ber alle Menschen eansprucht
Innozenz das eCc VO menschlichen Gesetzen ohne TUN sola volunta-
te), VO  - Mönchsgelübden AaUuUs Gründen der Gemeinnützigkeit und ıIn Dingen BC-
geCn das Evangelium un den allgemeinen Status der Kirche aus triftigem rund

dispensieren*?,
Der Einflufß des römischen Rechts (imitatio ImMperN: der aps steht der Rechts-
ordnung der Kirche gegenüber wıe der Römische Kailiser seinen Gesetzen*®, der
Fürst ist nicht UrcCc. sein Gesetz gebunden?‘!), aristotelisch-thomistischer Positi-
vismus*?* und der Geist des Nominalismus beherrschten Päpste und Kanonti-

Ganzer, Papsttum und istumsbesetzungen, 24, 26€.
Ganzer, Papsttum und Bistumsbesetzungen, 44{, 1371472
A.a.0Q.,
LeoO Gr., Ep 14, (PL LIV 671, 676); Sermo „ PL, LIV 155)

Watt, The theory of papal monarchy In the thirteenth century: Ir 20/1964, 179-317, 256f.
1.7.2-3; 1.8 (Innozenz I11.)
38
3.34.8; 3.35.6
Le Bras, Le Droit Romain SEervice de la domination pontificale: Kevue Historique de TOL1 Tan-

31 3.35.6 (Innozenz IV.)
Cals et tranger Serie 27/1949, /7-398,

32 Vgl Ganzer, Papsttum und Bischofsbesetzungen,

(Devolution des Wahlrechts an den nächsthöheren Oberen bei Fristüberschrei­
tung; Entzug des Wahlrechts bei Formverstößen21) kommen die Meinungen auf, 
die Devolution an die Metropoliten sei ein Zugeständnis Innozenz III. gewesen 
(Bernhard von Parma), Wahlrecht der Domkapitel und Devolution an den Metro­
politen seien Ausnahmen des alten Rechts, das dem Papst die Besetzung aller Bis­
tümer zugestanden habe (Johannes Andreae), und setzt sich in der Praxis der Ku­
rie und der Lehre der Kanonisten die Auffassung durch, daß die Devolution stets 
an den Papst erfolgt22. 
Nachdem der Apost. Stuhl ohnehin die Zuständigkeit bei Postulation unkanoni­
scher Kandidaten, Appellation wegen Wahlstreitigkeiten, Versetzung, Abset­
zung und Resignation von Bischöfen an sich gezogen hatte, wurde Innozenz IV. 23 

durch allgemeine Wahlverbote und Bistumsreservationen über ausgedehnte 
Länder und Gebiete für die weitere Entwicklung richtungweisend. Zur Abwehr 
der Häresie der Katharer, im Kampf gegen die Staufer und die Ghibellinenstädte, 
bei politischen Auseinandersetzungen in fast allen Teilen Europas folgten ihm 
darin seine Nachfolger. Unter Clemens IV., Bonifaz VIII. und den Päpsten des 
Exils von Avignon traten fiskalische Motive in den Vordergrund: Urban V. reser­
vierte schließlich am 4. 8. 1363 die Besetzung 11aller vakanten und aus welchem 
Grund auch immer vakant werdenden Patriarchate, Erzbistümer und Bistümer 
dem Apost. Stuhl"24 . 
Als die altkirchliche Ordnung in Sachen Besetzung der Bistümer während des 
13./14. Jh. auf den Kopf gestellt wurde, stützten die Autoritäten sich auf3 Grün­
de: den leonischen Begriff der Vollgewalt25, die Exegese von Mt 16, 18f und die 
Idee der Stellvertretung Christi. Die Vollgewalt, umfassend die richterliche, ge­
setzgebende, administrative und lehramtliche Oberhoheit, ist Petrus und seinen 
Nachfolgern von Christus übergeben. Alle anderen Bischöfe erhalten ihre Juris­
diktion vom Papst26. In Petrus nimmt der ganze priesterliche Ordo seinen An­
fang. Als vicarius Christi vertritt der Papst 11nicht die Stelle eines bloßen Men­
schen, sondern des wahren Gottes"27. Innozenz III. folgert daraus, daß er 11supra 
ius" dispensieren könne28. Aus der Vollmacht über alle Menschen beansprucht 
Innozenz IV. das Recht, von menschlichen Gesetzen ohne Grund (sola volunta­
te), von Mönchsgelübden aus Gründen der Gemeinnützigkeit und in Dingen ge­
gen das Evangelium und den allgemeinen Status der Kirche aus triftigem Grund 
zu dispensieren29. 
Der Einfluß des römischen Rechts (imitatio imperii: der Papst steht der Rechts­
ordnung der Kirche gegenüber wie der Römische Kaiser seinen Gesetzen30, der 
Fürst ist nicht durch sein Gesetz gebunden31), aristotelisch-thomistischer Positi­
vismus32 und der Geist des Nominalismus beherrschten Päpste und Kanoni-

22 Ganzer, Papsttum und Bistumsbesetzungen, 24, 26f. 
23 Ganzer, Papsttum und Bistumsbesetzungen, 44 f, 137-142. 
24 A.a.0., 89. 
25 Leo d. Gr., Ep. 14, 1 (PL LIV 671, 676); Sermo 5, 4 (PL LIV 155). 
26 ). A. Watt, The theory of papal monarchy in the thirteenth century: Tr. 20/1964, 179--317, 256f. 
27 X 1.7.2-3; X 1.8.4 (Innozenz III.). 
28 X 3.8.4. 
29 X 3 .34.8; X 3.35.6. 
30 G. Le Bras, Le Droit Romain au service de la domination pontificale: Revue Historique de Droit Fran­

~ais et Etranger 4. Serie 27/1949, 377-398, 390ff. 
31 X 3.35.6 (Innozenz IV.). 
32 Vgl. Ganzer, Papsttum und Bischofsbesetzungen, 30. 
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sten®® des 13 Jh ehe die Theologen des Jh den ideologischen eım darauf
machten* der ckhamismus lehrte, da{f Gott auch das Gute Z Bösen, das
OSse zu Guten hätte erklären können) und Marsilius VO ua ( 1342) dem
Papalismus die Gegenkarikatur vVvornıe das olk ist der Jräger der kirchlichen
und staatlichen Gewalt
Wenn Agidius Romanus den verstiegenen Vergleich macht, da{fs der aps die
Erwählun der Prälaten ohne Wahl vornehmen könne, wıe Gott die Erstursache
der natürlichen inge ist, welist och darauf hin, da{fs Gott fast immer ach
den Gesetzen der Schöpfung (Zweitursachen) handelt> uch möchte Heinrich
VO Segusla (Hostiensis, mıiıt dem Aphorismus „AASIC Oomn1a pPapDe iceant,
/ utirum 1PSsum hec Oomn1a deceant“ un mıiıt dem Mahnruft ‚‚cCaveat, caveat““
die rechtliche Vollmacht iın die sittliche Verantwortung eingebunden wissen®®.
ber die ora selbst WarT lax er eiNer Tat ‚‚contra fidem  44 un einer Beleidi-
ZUunNg Gottes ‚„PeCI peccatum mortale‘“ sollte dem aps alles rlaubt sein®/. ora
WarTr nıicht mehr USAdTrTuC un Aufruf der das Wesen Gottes spiegelnden chöp-
fung und des Mysteriıums der Kirche An der Stellvertretung interessierten en
Zeitgeist mehr die aCcC Gottes un die Einnahme seliner Position als die Unter-
werfung unter den gegenwärtigen Herrn, die Verpflichtung auf sSe1in Vermächtnis
und der Dienst der Heilssendung der Kirche aus der Vollgestalt ihres Wesens
un aus ihren Lebensäußerungen In aup und 1edern
Es ist eın ökumenisches Desiderat ersten Kanges, die solcherart VO göttlichen
Wort losgelöste un ZU Selbstzweck gewordene kirchliche Vollmacht wieder In
die Beziehung ihrem rsprung Jesus Christus un ihrem Ziel, der Autf-
erbauung der Kirche, einzubinden, damit S1e der ahrheı des Evangeliums un
deren Entfaltung 1ın jedem Gläubigen dient2. eıt dem I1 anum versucht
die Theologie, die Bedeutung, die der ezeption und dem Konsens des Volkes
gegenüber un mıit der Vollmacht der Hirten zukommt, erfassen
und herauszustellen. Die Sobornost-Theologie der slawischen Orthodoxie*?,
wonach die Katholizität des Gottesvolkes, dessen Erkennis der ahrheı
un en der 1e 1mM Gelst, die kumenizität der Konzilien prü und deren
Beschlüsse Urc die ezeption verbindlich macht*®, SOWIE die Meinung des alt-
kath Theologen Küppers, da{fs unterscheiden SEl zwischen der vorherge-
henden, begleitenden und nachfolgenden ezeption des Volkes un dem Kon-
ilsakt der Amtsträger, die Entscheidungen für bestimmte beauftragt
sind“**, setzen eine Kirche hne das authentische und letztgültige Zeugnis des B1i-
schofskollegiums und des Papstes VOTITaus och werden auch ın der kath ITrC
geistige Güter Hre die Rezeption tiefer erkannt, reicher angeeignet und DEeU

Tancred über den Papst (nach 1203) ‚„‚de nıhılo facıt aliquid de iustitia potest facere inıustitiam
corrigendo 1US _ mutando (Glosse, Comp 15 Vat lat 1377, tol 158r) Bernhard on

eham naturam mmutatParma (Mitte Jh.) et de nullo potest aliquid face-sten?? des 13. Jh., ehe die Theologen des 14. Jh. den ideologischen Reim darauf  machten?* (der Ockhamismus lehrte, daß Gott auch das Gute zum Bösen, das  Böse zum Guten hätte erklären können) und Marsilius von Padua (+ 1342) dem  Papalismus die Gegenkarikatur vorhielt: das Volk ist der Träger der kirchlichen  und staatlichen Gewalt.  Wenn Ägidius Romanus den verstiegenen Vergleich macht, daß der Papst die  Erwählung der Prälaten ohne Wahl vornehmen könne, wie Gott die Erstursache  der natürlichen Dinge ist, so weist er noch darauf hin, daß Gott fast immer nach  den Gesetzen der Schöpfung (Zweitursachen) handelt®®. Auch möchte Heinrich  von Segusia (Hostiensis, + 1270) mit dem Aphorismus ‚,sic omnia pape liceant,  quero, utrum ipsum hec omnia deceant‘ und mit dem Mahnruf ‚,caveat, caveat“  die rechtliche Vollmacht in die sittliche Verantwortung eingebunden wissen?®.  Aber die Moral selbst war lax. Außer einer Tat ‚,‚contra fidem“ und einer Beleidi-  gung Gottes ‚„,per peccatum mortale“ sollte dem Papst alles erlaubt sein®’. Moral  war nicht mehr Ausdruck und Aufruf der das Wesen Gottes spiegelnden Schöp-  fung und des Mysteriums der Kirche. An der Stellvertretung interessierten den  Zeitgeist mehr die Macht Gottes und die Einnahme seiner Position als die Unter-  werfung unter den gegenwärtigen Herrn, die Verpflichtung auf sein Vermächtnis  und der Dienst an der Heilssendung der Kirche aus der Vollgestalt ihres Wesens  und aus ihren Lebensäußerungen in Haupt und Gliedern.  Es ist ein ökumenisches Desiderat ersten Ranges, die solcherart vom göttlichen  Wort losgelöste und zum Selbstzweck gewordene kirchliche Vollmacht wieder in  die Beziehung zu ihrem hl. Ursprung Jesus Christus und zu ihrem Ziel, der Auf-  erbauung der Kirche, einzubinden, damit sie der Wahrheit des Evangeliums und  deren Entfaltung in jedem Gläubigen dient®8. Seit dem II. Vatikanum versucht  die Theologie, die Bedeutung, die der Rezeption und dem Konsens des Volkes  gegenüber und zusammen mit der Vollmacht der Hirten zukommt, zu erfassen  und herauszustellen. Die Sobornost-Theologie der slawischen Orthodoxie®?,  wonach die Katholizität des Gottesvolkes, d. h. dessen Erkennis der Wahrheit  und Leben der Liebe im Geist, die Okumenizität der Konzilien prüft und deren  Beschlüsse durch die Rezeption verbindlich macht*®, sowie die Meinung des alt-  kath. Theologen W. Küppers, daß zu unterscheiden sei zwischen der vorherge-  henden, begleitenden und nachfolgenden Rezeption des Volkes und dem Kon-  zilsakt der Amtsträger, die zu Entscheidungen für bestimmte Fälle beauftragt  sind*!, setzen eine Kirche ohne das authentische und letztgültige Zeugnis des Bi-  schofskollegiums und des Papstes voraus. Doch werden auch in der kath. Kirche  geistige Güter durch die Rezeption tiefer erkannt, reicher angeeignet und neu  33 Tancred über den Papst (nach 1203): ‚,de nihilo facit aliquid . . . de iustitia potest facere iniustitiam  corrigendo ius et mutando . . .” (Glosse, 3 Comp. 1.5.3., Vat. lat. 1377, fol. 158r). Bernhard von  . etiam naturam rerum immutat . .  Parma (Mitte 13. Jh.): „,.  re .  et de nullo potest aliquid face-  w  4  .“ (Glosse zum Liber Extra, X 1.7.3).  Aegidius Romanus, De ecclesiastica potestate (1302). Augustinus Triumphus, Summa de potestate ec-  clesiastica (1326).  De eccl. pot. 3, 9 (ed. R. Scholz, Neudruck Aalen 1961, 191).  Lectura sive apparatus super quinque liberis Decretalium, Argentine 1512 (X 3.34.7, II fol. 134 va).  37  A.a.O.  38  Vgl. L. Bouyer, Die Kirche II, Einsiedeln 1977, 380f.  39  Von Chomjakow (+ 1860) begründet. Vgl. LThK? IX 841f,  40  L. Stan, über die Rezeption der Beschlüsse der ökumenischen Konzile seitens der Kirche: Konzile  und die ökumenische Bewegung, 72-80, 76.  41  W. Küppers, Rezeption, a.a.O., 81-104, 84.Glosse zu Liber xira, BA3)
AÄeg1dius Komanus, De ecclesiastica potestate (1302) Augustinus Trıumphus, Summa de potestate
clesjastica (1326)
De ccl pot 3/ (ed Scholz, Neudruck alen 1961, 191)
Lectura S1IVe apparatus Uup! quinque lıberis Decretalium, Argentine 1512 3.34 [ 1 tol va)

37 A a{}
Vgl Bouyer, Die Kirche {L, Einsiedeln 1977, 380£.
Von Chomjakow ( begründet. Vgl LThHK* 841

Stan, ber die Rezeption der Beschlüsse der ökumenischen Konzile seıtens der Kırche Konzile
un die ökumenische ewegung, 72-80,

31 Küppers, ezeption, a.a.U., 81—-104,

sten33 des 13. Jh. , ehe die Theologen des 14. Jh. den ideologischen Reim darauf 
machten3 4 (der Ockhamismus lehrte, daß Gott auch das Gute zum Bösen, das 
Böse zum Guten hätte erklären können) und Marsilius von Padua (t 1342) dem 
Papalismus die Gegenkarikatur vorhielt: das Volk ist der Träger der kirchlichen 
und staatlichen Gewalt. 
Wenn Agidius Romanus den verstiegenen Vergleich macht, daß der Papst die 
Erwählung der Prälaten ohne Wahl vornehmen könne, wie Gott die Erstursache 
der natürlichen Dinge ist, so weist er noch darauf hin, daß Gott fast immer nach 
den Gesetzen der Schöpfung (Zweitursachen) handelt35 • Auch möchte Heinrich 
von Segusia (Hostiensis, t 1270) mit dem Aphorismus „sie omnia pape liceant, 
quero, utrum ipsum hec omnia deceant" und mit dem Mahnruf „caveat, caveat" 
die rechtliche Vollmacht in die sittliche Verantwortung eingebunden wissen36. 

Aber die Moral selbst war lax. Außer einer Tat „contra fidem" und einer Beleidi­
gung Gottes „per peccatum mortale" sollte dem Papst alles erlaubt sein37

• Moral 
war nicht mehr Ausdruck und Aufruf der das Wesen Gottes spiegelnden Schöp­
fung und des Mysteriums der Kirche. An der Stellvertretung interessierten den 
Zeitgeist mehr die Macht Gottes und die Einnahme seiner Position als die Unter­
werfung unter den gegenwärtigen Herrn, die Verpflichtung auf sein Vermächtnis 
und der Dienst an der Heilssendung der Kirche aus der Vollgestalt ihres Wesens 
und aus ihren Lebensäußerungen in Haupt und Gliedern. 
Es ist ein ökumenisches Desiderat ersten Ranges, die solcherart vom göttlichen 
Wort losgelöste und zum Selbstzweck gewordene kirchliche Vollmacht wieder in 
die Beziehung zu ihrem hl. Ursprung Jesus Christus und zu ihrem Ziel, der Auf­
erbauung der Kirche, einzubinden, damit sie der Wahrheit des Evangeliums und 
deren Entfaltung in jedem Gläubigen dient38• Seit dem II. Vatikanum versucht 
die Theologie, die Bedeutung, die der Rezeption und dem Konsens des Volkes 
gegenüber und zusammen mit der Vollmacht der Hirten zukommt, zu erfassen 
und h erauszustellen. Die Sobornost-Theologie der slawischen Orthodoxie39, 

wonach die Katholizität des Gottesvolkes, d. h . dessen Erkennis der Wahrheit 
und Leben der Liebe im Geist, die Okumenizität der Konzilien prüft und deren 
Beschlüsse durch die Rezeption verbindlich macht4°, sowie die Meinung des alt­
kath. Theologen W. Küppers, daß zu unterscheiden sei zwischen der vorherge­
henden, begleitenden und nachfolgenden Rezeption des Volkes und dem Kon­
zilsakt der Amtsträger, die zu Entscheidungen für bestimmte Fälle beauftragt 
sind 4 1, setzen eine Kirche ohne das authentische und letztgültige Zeugnis des Bi­
schofskollegiums und des Papstes voraus. Doch werden au ch in der kath. Kirche 
geistige Güter durch die Rezeption tiefer erkannt, reicher angeeignet und neu 

33 Tancred über den Papst (nach 1203): ,,de nihilo facit aliquid ... de iustitia potest facere iniustitiam 
corrigendo ius et mutando ... " (Glosse, 3 Comp. 1.5.3., Vat. lat. 1377, fol. 158r). Bernhard vo11 
Parma (Mitte 13. Jh.): ,, ... etiam naturam rerum immutat ... et de nullo potest aliquid face­
re . .. " (Glosse zum Liber Extra, X 1.7.3). 

34 Aegidi11s Ro111a1111s, De ecdesiastica potestate (1302). A11g11sti1111s Tri11111ph11s, Summa de potestate ec-
desiastica (1326). 

35 De eccl. pot. 3, 9 (ed. R. Scholz, Neudruck Aalen 1961, 191). 
36 Lectura sive apparatus super quinque liberis Decretalium, Argentine 1512 (X 3.34.7, fl fol. 134 va). 
37 A.a.O. 
38 Vgl. L. Bouyer, Die Kirche II, Einsiedeln 1977, 380f. 
39 Von Chomjakow (t 1860) begründet. Vgl. LThK2 IX 841f. 
• 0 L. Stan, über die Rezeption der Beschlüsse der ökumenischen Konzile seitens der Kirche: Konzile 

und die ökumenische Bewegung, 72-S0, 76. 
41 W. Küppers, Rezeption, a.a.O., 81-10-1, 84. 
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verwirklicht*?, wobei das Lehramt für den ommunikationsprozefß un die
Wahrheitsfindung zwischen ‚,‚autoritärem Totalitarismus un liberalem alisser
faire” den notwenigen Freiraum eröffnet und schützt*>
Im CIE, der auf einem hierarchologischen Kirchenbild fußt, erscheint der Kon-
sens nicht als ein Konstitutiv der Existenz un der Verpflichtung des Gesetzes:
leges instituuntur, Cu promulgantur (c 1) och gilt bezüglich der blo(s
kirchlichen (menschlichen) Gesetze ıIn Praxis und Te werden sS1e VONn der (3e-
meinschaft oder ihrer ehrheı VONn Anfang nicht aufgenommen, verlieren
S1e ihre verpflichtende Ta und verfallen** egen die ehrnel1 der Theologen
und Kanonisten“*> 1e sich als USATUuC dessen, da{fs das ec In Gewohnheit
und Gesetz zwel Quellen hat, auch eiıne Tradition urch, für welche die An-
nahme zZu Gesetz selbst gehört*®, Man wird die Akzeptation nicht ıIn Konkur-
renz ZUT Jurisdiktion der kirc  iıchen Autorität setzen, da S1e nicht ber die Ver-
bindlichkei VON deren enbefindet*?. Sie ist aber mehr als die Deklaration, da{fs
die Beschlüsse VOoO Anfang rechtsgültig waren“*?, da S1Ee diese öffentlich bestä-
tigt un konkret In Tra Setz Sie 1eg auf der ene des Zeugnisses und zıielt auf
den Gehalt un: den wec des Gesetzes. Auf dieser Ebene egegnet der Konsens
des Volkes den en der Hierarchie auch dort, sich aubens- und Sit-
tenfragen, insbesondere dogmatische Entscheidungen darüber handelt Der
Glaubenssinn des Volkes und die Entscheide des Hiırten sind zweıl zueinander
sich dialogisch verhaltende Quellen der Erkenntnis und des Lebens der Wahr-
el Wenn Kathedralentscheidungen des Papstes „,qdus sich selbst, nicht erst
aus dem Konsens der Kirche unabänderlich sind”“ (DS Setiz das, da der
apseuge, nicht Offenbarer ist, VOTaUSs, daf( er sich auf eine ach seinem Urteil
geeignete Weise ber den ekannten und gelebten Glauben des Gottesvolkes 1n-
formiert hat Unfehlbare Lehrentscheidungen sind der Grenzfall, ın dem UrC
Christi Verheißung und des Geistes Beistand die rechtsverbindliche Definition
un der Glaube des Volkes zusammenfallen, un das Paradıgma, wıe Jurisdik-
tionelle kte 1n der Kirche aus der 5Spannungseinheit des speziellen Zeugnisses
der ordinierten Amtsträger und des Glaubenssinnes des Gottesvolkes kommen
sollen
Die Urtform des Zeugnisses und seliner unterschiedlichen Arten ist der Glaube, in
uUuNnseTeTr rage nicht sehr der Akt der Annahme und des Gehorsams gegenüber
dem sich mitteilenden und den Menschen neuschaffenden Gott, als vielmehr die
ejahung un das Verständnis der Glaubensgegenstände, das Tre Ecclesiam.
Er verweist auf den metakanonistischen Bereich, den (Irt der Theologie des
Kirchenrechts.

Vgl Grillmeier, Konzil un Kezeption: IThPh (1970) 321352
asper, Einführung ın den Glauben, Maiınz 1972, 128133

34 Mörsdorf, Lehrbuch des Kirchenrechts (111964) 86
35 Bei Thomas IL, 2 ad ıst der Konsens der Akt des Gesetzesgehorsams. Gratian for-

mulijert leges stituuntur, Cu promulgantur, firmantur, Cu moribus utenhum approbantur4 D o  3)
Müuüller, 215€£ Ders., Kezeption und Konsens ın der Kırche AKR 27/1976, 3-21, 10ff.

50 Cappelları (nachmals Gregor XVI.) und Pıchler (gegen Döllinger). Vgl Müller, KRezeptionun!: Konsens,
GegenP, Hinschius, 5System des katholischen Kirchenrechts mıit besonderer Rücksicht auf Deutsch-
and Berlin 1879 (Graz 349

Seckler, Glaubenssinn: 945948 H.7 Pottmeyer, Unfehlbarkeit und S5ouveränität,Mainz 1975, 421—426 Müller Rezeption un: KOonsens,

verwirklicht42, wobei das Lehramt für den Kommunikationsprozeß und die 
Wahrheitsfindung zwischen „autoritärem Totalitarismus und liberalem laisser 
faire" den notwenigen Freiraum eröffnet und schützt43 • 

Im CIC, der auf einem hierarchologischen Kirchenbild fuß t, erscheint der Kon­
sens nicht als ein Konstitutiv der Existenz und der Verpflichtung des Gesetzes: 
leges instituuntur, cum promulgantur (c. 8 § 1). Doch gilt bezüglich der bloß 
kirchlich en (menschlichen) Gesetze in Praxis und Lehre: werden sie von der Ge­
meinschaft oder ihrer Mehrheit von Anfang an nicht aufgenommen, so verlieren 
sie ihre verpflichtende Kraft und verfallen44 . Gegen die Mehr h eit der Theologen 
und Kanonis ten4 5 hielt sich als Ausdruck dessen, daß das Recht in Gewohnheit 
und Gesetz zwei Quellen hat, auch eine Tradition durch, für welche die An­
nahme zum Gesetz selbst gehört46 • Man wird die Akzepta tion nicht in Konkur­
renz zur Jurisdiktion der kirchlichen Autorität setzen , da sie nicht über die Ver­
bindlichkeit von deren Akten befindet47 • Sie ist aber mehr als die Deklaration, daß 
die Beschlüsse von Anfang an rechtsgültig waren48, da sie diese öffentlich bestä­
tigt und konkret in Kraft setzt. Sie liegt auf der Ebene des Zeugnisses und zielt auf 
den GehaI t und den Zweck des Gesetzes. Auf dieser Ebene begegn et der Konsens 
des Volkes den Akten der Hierarchie auch dort, wo es sich u m Glaubens- und Sit­
tenfragen, insbesondere um dogmatische Entscheidungen darüber handelt. Der 
G laubenssinn des Volkes u nd die Entscheide des H irten sind zwei zueinander 
sich dialogisch verhaltende Quellen der Erkenntnis und des Lebens der Wahr ­
heit49. Wenn Kathedralentscheidungen des Papstes „aus sich selbst, nicht erst 
aus dem Konsens der Kirche unabä nderlich sind" (OS 3074), so setzt das, da der 
Papst Zeuge, nicht O ffenbarer ist, voraus, daß er sich auf eine nach seinem Urteil 
geeignete Weise über den bekannten und gelebten Glauben des Gottesvolkes in­
formiert hat. Unfehlbare Leh rentscheidungen sind der Grenzfall, in dem durch 
Christi Verheißung und des Geistes Beistan d die rechtsverbindliche Definition 
und der Glaube des Volkes zusammenfallen, und das Paradigma, wie jurisdik­
tionelle Akte in der Kirche aus der Spannungseinheit des speziellen Zeugnisses 
der ordinierten Amtsträger und des Glaubenssinnes des Gottesvolkes kommen 
sollen. 
Die Urform des Zeugnisses und seiner untersch iedlichen Arten is t der Glaube, in 
unserer Frage nicht so sehr der Akt der Annahme und des Gehorsams gegenüber 
dem sich mitteilenden und den Menschen neuschaffenden Gott, als vielmehr die 
Bejahung und das Verständnis der Glaubensgegenstände, das Credo Ecclesiam. 
Er verweist auf den metakanonistischen Bereich, den Ort der Theologie des 
Kirchenrechts . 

42 Vgl. A. Grill111eier, Konzil und Rezeption: ThPh 45 (1970) 321-352. 
43 W. Kasper, Einführung in den Glauben, Mainz 1972, 128-133. 
4 4 K. Mörsdorf, Lehrbuch des Kirchenrechts 1 ( 111%4) 86 f. 
45 Bei Tho111as v. A. (S. Th . n, 2, 5 ad 3) ist der Konsens der Akt des Gesetzesgehorsams. Gratian for­

muliert: leges instituuntur, cum promulgan tur, fi rmantur, cum moribus utentium approbantur (D. 
4 DG p.c. 3). 

46 Vgl. H. Müller, 215f. Ders., Rezeption und Konsens in der Kirche: OAKR 27/1976, 3-21, 10ff. 
4 7 So M. Cappellari (nachmals Gregor XVI.) und A. Pichler (gegen Döllinger). Vgl. Müller, Rezeption 

und Konsens, 17. 
48 GegenP. Hi11sc/Ji11s, System des katholischen Kirchenrechts mit besonderer Rücksich t auf Deutsch­

land 111/1, Berlin 1879 (Graz 1959), 349. 
49 M. Seck/er, Glaubenssinn: LThK2 IV 945-948. H. ]. Poll111eyer, Unfehlbarkeit und Souveränität, 

Mainz 1975, 421-426. Müller, Rezeption und Konsens, 18. 

9 



11 Kirchenbegriff, Kırchenrecht un Bestellung der Bischöfe

Theologie des Kirchenrechts ist letztlich nicht aC spezieller Theologumena.
Existenz und Eigenart des kan Rechts 1M ganzen können cht gut aus einer Oorm
der Zwei-Reiche-Lehre (J Heckel), aus der Glaubensgemeinschaft als einer chri-
stokratischen Bruderschaft Wol{£) oder aus der Konvergenz zwischen eliner
subordinatianischen Trinitätslehre, ın der der Vater als gnädiger Institutor, der
Sohn als verpflichteter Rezeptor, der Geist als beider Drittbezug erscheint, un!
einer 1n einen kirchlichen und einen staatlichen Personenverband vertafßten
christlichen Körperschaft Domboaois) abgeleitet werden. In den beiden ersten
Fällen werden das ecCc der Kirche und seın göttlicher Ursprung (1us divinum),
1 letzteren die 1ın eın Gnadenrecht und eın Gerechtigkeitsrecht zerfallende
Einheit des Rechts fragwürdig. Die Unterscheidung zwischen einer Jurisdiktion
der Ordinierten und einer VO  — den Lalen bei der Bischofswahl ausgeübten Juri1s-
diktion, die UrcC ewohnheit oder Delegation erworben wird>% ebenso wıe die
Unterscheidung zwischen essentiellen un hinzukommenden Teilen der päpstl.
Vollgewalt>” bleiben isolierten Elementen des Kirchenrechts hängen. asselbe
trifft auch WEeNn INa  — das bekannte Wort Augustins ‚‚Für euch bin ich Bischof,
mıit euch bin ich Christ‘/>2 Urc die Trinitätslehre des Kirchenvaters illustriert
und hervorhebt, da{fß das Amt (wie die göttlichen Personen) subsistierende Rela-
tio0n, seinem HANZEN Wesen nach Dienst für die anderen ist>°S; enn das Christsein
ist wesentlich eın Für-einander-Sein: Fın Christ 1st kein T15
Der ale ist Urc Taufe un Firmung In einen sakramentalen an rhoben und
handelt ın der Person Christi, dessen prophetischem, priesterlichem und kÖö-
niglichem Amt etr auf seine Weise teil hat>*, WEenNnn in Zuordnung ZU Amtsträ-
ger und ZUu Mitchristen spezifische kte in der usrichtung des einen Auftrags
der Kirche innerkirchlich und 1ın der Welt eistet, auch se1ine Dienste nicht
amtsrechtlich geregelt, nicht einem soziologischen Berutsbild ZUSAMMECNSE-
faßt und nicht Urc die M1SS1IO canonıca ın eın besonderes Verhältnis Zu Dienst
der Ordinierten gesetzt sind. Von der rage des Rechts auf die rage ach dessen
sittlicher Einbindung weicht Kosminı aus, indem er die Bischofswahl IT
Klerus un olk als eın göttliches Recht 1M moralischen 1nnn bezeichnet®°. uch
WEeNn die deutsche Kirchenrechtswissenschaft 1ın der Auseinandersetzung mıit
dem Ultramontanısmus zwischen Verfassungsform un Regierungsform unter-
schied>® umging S1Ee den springenden un die rechtlich bestimmenden
Realitäten der Amtsgewalt, ihrer Gegenstände und ihrer usübung.

S0 bel den Dekretisten Wıilhelm VO: Gascogne und Laurenhus Hıspanus. Vgl üller, Der Anteil
der Lajen a der Bischofswahl, 209

51 Der febronijanistisch eingestellte anonıs arthei ( zählt die Bestätigung der Bischots-
wahl, die TIranslation eines Bischofs auf eın anderes Bıstum und die Annahme der Kesignation e1-
Nes Bischofs den 1ın der Geschichte aktisch der Zuständigkeit des Papstes zugewachsenen An-
gelegenheiten (Akzessorien). Klingel, Die päpstliche utorıta ach Johann Caspar Barthel, Kom
1 Ahnlich die josephinischen Kanonisten. Vgl Walf, Das bischöfliche Amt ın der 1C
josephinischer Kirchenrechtler, öln 1975, 61 tf.
erm. 340, (PL XXXVII

Ratzinger, Zur rage nach dem 1Inn des priesterlichen Lhenstes: GuL 41 1968) 371
31

Die fünf unden der Kirche, 216, 232, 235, 237
on Cchulfe, Die Geschichte der Quellen und ıteratur des canonıischen Rechts (Stuttgart

(sraz 1956, 346—-349. Pottmeyer, Unfehlbarkeit und Souveränıität, Maınz 1975,E
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II. Kirchenbegriff, Kirchenrecht und Bestellung der Bischöfe 

Theologie des Kirchenrechts ist letztlich nicht Sache spezieller Theologumena. 
Existenz und Eigenart des kan. Rechts im ganzen können nicht gut aus einer Form 
der Zwei-Reiche-Lehre (J. Hecke!), aus der Glaubensgemeinschaft als einer chri­
stokratisch en Bruderschaft (E. Wolf) oder aus der Konvergenz zwischen einer 
subordinatianisch en Trinitätslehre, in der der Vater als gnädiger Institutor, der 
Sohn als verpflichteter Rezeptor, der Geist als beider Drittbezug ersch eint, und 
einer in einen kirchlich en und einen staatlich en Personenverband verfaßten 
chris tlichen Körperschaft (H. Dombois) abgeleitet werden. In den beiden ersten 
Fällen werden das Recht der Kirche und sein göttlicher Ursprung (ius divinum), 
im letzteren Falle die in ein Gnadenrecht und ein Gerechtigkeitsrecht zerfallende 
Einheit des Rechts fragwürdig. Die Unterscheidung zwisch en einer Jurisdiktion 
der Ordinierten und einer von den Laien bei der Bisch ofswahl ausgeübten Juris­
diktion, die durch Gewohnheit oder Delegation erworben wird 5°, ebenso wie die 
Unterscheidung zwischen essentiellen und hinzukommenden Teilen der päpstl. 
Vollgewalt51 bleiben an isolierten Elementen des Kirchenrechts hängen . Dasselbe 
trifft auch zu, wenn man das bekannte Wort Augustins „ Für euch bin ich Bischof, 
mit euch bin ich Christ"52 durch die Trinitätslehre des Kirchenvaters illustriert 
und hervorhebt, daß das Amt (wie die göttlich en Personen) subsistierende Rela­
tion, seinem ganzen Wesen nach Diens t für die anderen ist53; denn das Christsein 
ist wesentlich ein Für-einander-Sein: Ein Chris t ist kein Christ. 
Der Laie ist durch Taufe und Firmung in einen sakramentalen Stand erhoben und 
handelt in der Person Christi, an dessen proph etischem, priesterlichem und kö­
niglichem Amt er auf seine Weise teil hat54, wenn er in Zuordnung zum Amtsträ­
ger und zum Mitchristen spezifische Akte in der Ausrichtung des einen Auftrags 
der Kirche innerkirchlich und in der Welt leistet, auch wo seine Dienste nicht 
amtsrechtlich geregelt, nicht zu einem soziologischen Berufsbild zusammenge­
faßt und nicht durch die missio canonica in ein besonderes Verhältnis zum Dienst 
der Ordinierten gesetzt sind. Von der Frage des Rechts auf die Frage nach dessen 
sittlicher Einbindung weicht A. Rosrnini aus, indem er die Bischofswahl durch 
Klerus und Volk als ein göttliches Recht im moralischen Sinn bezeichnet55. Auch 
wenn die deutsche Kirchenrechtswissenschaft in der Auseinandersetzung mit 
dem Ultramontanismus zwischen Verfassungsform und Regierungsform unter­
schied56, umging sie den springenden Punkt, die rechtlich zu bestimmenden 
Realitäten der Amtsgewalt, ihrer Gegenstände und ihrer Ausübung. 

so So bei den Dekretisten Wilhelm von Gascogne und Laurentius Hispanus. Vgl. Miiller, Der Anteil 
der Laien a n der Bischofswahl, 209f. 

51 Der febronianistisch eingestelHe Kanonist/. C. Barthel (t 1771) zählt die Bestätigung der Bischofs­
wahl, die Translation eines Bischofs auf ein anderes Bistum und die Annahme der Resignation ei­
nes Bischofs zu den in der Geschichte faktisch der Zuständigkeit des Papstes zugewachsenen An­
gelegenheiten (Akzessorien) . V. Klingel, Die päpstliche Autorität nach Johann Caspar Barthel, Rom 
1972, 72 f. Ähnlich die josephinischen Kanonisten. Vgl. K. Wal[, Das bischöfliche Amt in der Sicht 
josephinischer Kirchenrechtler, Köln 1975, 61 ff. 

52 Serm. 340, 1 (PL XXXVlll 1483). 
53 /. Ratzi11ger, Zur Frage nach dem Sinn des priesterlichen Dienstes: GuL 41 (1968) 371. 
54 LG 31. 
55 Die fünf Wunden der Kirche, 216, 232, 235, 237. 
56 J. F. von Sc/z 11lte, Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts Ill/1 (Stuttgart 

1875), Graz 1956, 346--349. H. J. Pottmeyer, Unfehlbarkeit und Souveränität, Mainz 1975, 142-145. 
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Näher den (Ort des Kirchenrechts un sSe1INes eo Verständnisses schlecht-
hin, nämlich das Mysterium der Kirche als olk Gottes, Heilssakrament und
Leib T15 führt die Thematik heran, die INa  — auch die eo Heimholung des
Papstes ın die Kirche genannt hat, nämlich das Problem der Umschreibung seliner
Untfehlbarkeit und seINeSs Jurisdiktionsprimats In der Gemeinschaft selner Amlts-
er und aller Brüder und Schwestern 1mM eın und Tätigsein der Kirche>7. Die
unfehlbaren päpstl. Lehrentscheidungen wurden auf dem Vatikanum nıcht
11UT formal als kte des obersten Hirten un Lehrers der Christenheit, die alle
Gläubigen verpflichten (DS 3074), sondern auch inhaltlıch als aubens- und Sit-
tenlehre (DS der Offenbarung bzw ihrer mißverständlich genannten
Quellen Schrift un Überlieferung (DS 3006), als Teiıl des epositum fidei (DS

bestimmt. Der Entscheidung eines Papstes gehen immer schon VOTauUs die
Schrift un ihre Auslegung In Glaubenstformeln und Dogmen oder auch das ein-
mütige Zeugnis der ganNnzZen 1IrC.  e, für deren Unfehlbarkeit jene des Papstes
cht der Ersatz, sondern der xponen ist (DS
Anders verhält 5 sich mıit der Definition des päpstl. Jurisdiktionsprimats. Er wird
nicht wirklich inhaltlich umschrieben, wWwenn den Formalıa, da{s universal,
ordentlich, bischöflich un unmittelbar ist (DS hinzugefügt wird, da{fs die
übrigen Hırten un: alle Gläubigen ihm nicht [1UT ın Dingen des aubens un der
Sitte, sondern auch der Disziplin und der Kirchenleitung hierarchische Unter-
ordnung un wahren Gehorsam schulden; enn erst aus dem eo Verständnis
VONn der Kıirche, ın der und für die der aps den Petrusdienst ausübt, erg1i siıch,
Was mıiıt der Gesetzgebung, Rechtsprechung und xeKuluve auf sich hat Das
deutet das Vatikanum selbst d indem eESs auch ın Zusammenhang mi1t der Ju-
risdiktion VO aps als dem Lehrer der Christenheit spricht (DS und die
Einheit mıiıt ihm ın der Gemeinschaft des aubens verlangt (DS Und ist
wlederum das Urc das IT Vatikanum entwickelte Kirchenbild, wodurch inhalt-
ich festgelegt wird, Was das Amt des Papstes ordert, das e jederzeit ‚‚ad placıi-
tum  44 ausüben kann (LG, ota expl. Dem Kirchenbild ist entneh-
IMen, welche Rechtsmaterie dem einzelnen als ec und Pflicht zukommt, auf
welche Weise mehr ec geschaffen un ıIn Kontfliktsfällen zwischen echtsgü-
tern abgewogen werden kann, Prioritäten setzen
In dem Sinngefüge, ıIn dem das Gottesvolk als Leib Christi und Institution, als
Heilsgut un Heilssakrament, als 1es et sacramentum die eiINe prophetische, prle-
sterliche und königliche Sendung Christi UrC. ihre Grundvollzüge für die Welt
ausübt, erhält das Kirchenrecht 1m ganzen seinen eo (Ort Der Schwerpunkt
liegt dabei ın den heilswirksamen Vollzügen Kirche als SaC  tium tantum).
Darüber hinaus bilden die rechtliche Organisiertheit der Gemeinsch der lau-
benden un ihre das ecüberbietende1e ottun den Mitmenschen das
Motiv der Glaubwürdigkeit der heilswirksamen Vollzüge Kirche als 11-
tum tantum 1mM weıteren ınn und tellen selbst Heilsgüter dar (res tantum). Es
ist beachten, da{fß ıIn den Vollzügen, die rechtlich geordnet sind, deren tat-
SaC  a eıl wirkendem Vollzug, iın der Feler der Sakramente, auch kte
des aubens und der 1e notwendig sind. Dann ware das eCc. Teil der Ver-

ottmeyer, Der apst, euge Jesu Christi ın der Nachfolge DPetri In der Nachfolge Jesu Christi,
Freiburg 1980, DD

ı

Näher an den Ort des Kirchenrechts und seines th eol. Verständnisses schlecht­
hin, nämlich an das Mysterium der Kirche als Volk Gottes, Heilssakrament und 
Leib Christi, führt die Thematik heran, die man auch die theol. Heimholung des 
Papstes in die Kirche genannt hat, nämlich das Problem der Umschreibung seiner 
Unfehlbarkeit und seines Jurisdiktionsprimats in der Gemeinschaft seiner Amts­
brüder und aller Brüder und Schwestern im Sein und Tätigsein der Kirch e57 • Die 
unfehlbaren päpstl. Lehrentscheidungen wurden auf dem I. Vatikanum nicht 
nur formal als Akte des obersten Hirten und Lehrers der Christenheit, die alle 
Gläubigen verpflichten (DS 3074), sondern auch inhaltlich als Glaubens- und Sit­
tenlehre (DS 3074) der Offenbarung bzw. ihrer mißverständlich so genannten 
Quellen Schrift und Oberlieferung (DS 3006), als Teil des depositum fidei (DS 
3070) bestimmt. Der Entscheidung eines Papstes geh en immer schon voraus die 
Schrift und ihre Auslegung in Glaubensformeln und Dogmen oder auch das ein­
mütige Zeugnis der ganzen Kirche, für deren Unfehlbarkeit jen e des Papstes 
nicht der Ersatz, sondern der Exponent ist (DS 3074). 
Anders verhält es sich mit der Definition des päpstl. Jurisdiktionsprimats. Er wird 
nicht wirklich inhaltlich umschrieben, wenn zu den Formalia, daß er universal, 
ordentlich, bischöflich und unmittelbar ist (DS 3060), hinzugefügt wird, daß die 
übrigen Hirten und alle Gläubigen ihm nicht nur in Dingen des Glaubens und der 
Sitte, sondern auch der Disziplin und der Kirch enleitung hierarchisch e Unter­
ordnung und wahren Gehorsam schulden; denn erst aus dem theol. Verständnis 
von der Kirch e, in der und für die der Papst den Petrusdienst ausübt, ergibt sich, 
was es mit der Gesetzgebung, Rechtsprechung und Exekutive auf sich hat. Das 
deutet das I. Vatikanum selbst an, indem es auch in Zusammenhan g mit der Ju­
risdiktion vom Papst als dem Lehrer der Ch ristenheit spricht (DS 3059) und die 
Einheit mit ihm in der Gemeinschaft des Glaubens verlangt (DS 3060). Und es ist 
wiederum das durch das II. Vatikanum entwickelte Kirchenbild, wodurch inhalt­
lich festgelegt wird, was das Amt des Papstes fordert, das er jederzeit „ad placi­
tum" ausüben kann (LG, Nota expl. praev. 4) . Dem Kirchenbild ist zu entneh­
men, welche Rechtsmaterie dem einzelnen als Recht und Pflicht zukommt, auf 
welche Weise m ehr Recht geschaffen und in Konfliktsfällen zwischen Rechtsgü­
tern abgewogen werden kann, um Prioritä ten zu setzen. 
In dem Sinngefüge, in dem das Gottesvolk als Leib Christi und Institution, als 
Heilsgut und Heilssakrament, als res et sacramentum die eine prophetische, prie­
sterliche und königlich e Sendung Christi durch ihre Grundvollzüge für die Welt 
ausübt, erhält das Kirchenrecht im ganzen seinen theol. Ort. Der Schwerpunkt 
liegt dabei in den h eilswirksamen Vollzügen (Kirche als sacramentum tantum) . 
Darüber hinaus bilden die rechtlich e Organisiertheit der Gemeinschaft der G lau­
benden und ihre das Recht überbietende Liebe zu Gott und den Mitmenschen das 
Motiv der Glaubwürdigkeit d er heilswirksamen Vollzüge (Kirche als sacramen­
tum tantum im weiteren Sinn) und stellen selbs t Heilsgüter dar (res tantum). Es 
ist zu beachten, daß in den Vollzügen, die rechtlich geordnet sind, zu d eren tat­
sächlich Heil wirkendem Vollzug, z. B. in der Feier der Sakramente, auch Akte 
des Glaubens und der Liebe notwendig sind. Dann wäre das Recht Teil der Ver-

57 H. J. Pottmeyer, Der Papst, Zeuge Jesu Christi in der Nachfolge Petri: In der Nachfolge Jesu Chris ti, 
Freiburg 1980, 55-91, 63. 
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mittlung und des usdrucks VO  —; Heil, die 1e aber die umgreifende ealıta 1in
der Vermittlung wıe auch als höchster USdrTuC un als das bleibende Wesen des
Heils>®8.
Aufgrund dieses Kirchenbildes könnte die geistliche Vollmacht der Ordinierten
(potestas sacra) VO  —; ihrem rsprung Jesus Christus, ihrer Mitteilung UrCcC die
Ordination, ihrem Wesen als rdo un VO  — ihrem Ziel, dem Dienst und 1n der
prophetischen, priesterlichen und königlichen Sendung der Kirche (munera) her
verstanden werden. Sie wird relativ ZUT Verfaßtheit und Sendung der Kirche ent-

sprechend gestuft übertragen, da{fß S1e 1M apst, den Ortsbischöfen, Priestern
und Diakonen ihre personalen und amtlichen Verkörperungen erhält, ob S1e VO

den einzelnen der auftf kollegiale Weise ausgeübt wird Diese VO Evange-
hıum und dem Dienst ihm untrennbare Vollmacht, die 1 aps und 1mM B1-
schofskollegium hre oll- und Höchstgestalten hat, garantıert die Integrität der
Kirche ın ihrem eın und übernimmt 1mM tatsächlichen Vollzug der Amter des Leh-
rens, Heiligens und Leitens unvertretbare spezifische Dienste. Diese aber sind
hnlich, w1e€e schon der Dienst dem glaubensgemäßen Selbstverständnis der
Kirche auf den Glauben des Gottesvolkes verwiesen 1Sst, ihrer Natur ach den
auch ihrerseits unvertretbaren spezifischen Diensten der Laien zugeordnet.
en der Bischof 1n der Gemeinschaft mıiıt dem aps und der Priester ın der
Gemeinschaft miıt dem BischofTa derel die Aufgabe, 1n der Person 1I15
des Hauptes und In der Kepräsentation der HaANZENN Kirche (LG 22; Z 26; 28) das
Gottesvolk UrC Wort und Sakrament erbauen und dementsprechend
leiten (L L/ Z 2L en die Lalilen aufgrund VO au{fe und Firmung
1m Namen Christi die Sendung, als Gilieder se1ines Leibes In aktıver Miıtträger-
schaft ihren Teil iın der Verkündigung, Liturglie un Diakonie eisten (LG 31)
Ihr Glaubensdienst, besonders In der Familie, ihre 1n der Feier der Sakra-
mentfe und ihre Inıtiatıve bei der Schaffung VON Gewohnheiten UrC. Anwen-
dung des Evangeliums 1ın der Kirche selbst un ın den Weltbereichen en Be-
deutung für die Integrität der kirchlichen Grundvollzüge, WEeNn nicht für deren
Konstituton schlechthin, auch wenn S1e 1ın einem Freiheitsraum ausgeübt WEeTl-

den; S1€e liegen der besonders geregelten Mitarbeiterschaft miıt dem Apostolat der
Hierarchie (Religionsunterricht und Katechese, Akolythat un Lektorat, Lalıenrä-
te) und dem Laiendienst In geistlichen Amtern (Predigt, Richteramt (LG 33:3)
VOTaUs, sind wıe der I henst des Ordinierten auf Lebenszeit angelegt und können
analog diesem als sakramental grundgelegt und Urc Struktur und Sendung
der Kirche determiniert verstanden werden.

Diese Ausdifferenzierung der kirc  ıchen Dimensionen rst verhindert das Mißverständnis, als
diene das Gefüge der Kirche dem €els Zzu Aufbau des Gefüges, als sSe1 die hierarchische Gesell-
schaft die geschichtliche orm des Heils, anstatt als Mittel zu Zweck dienen: heile Personen-
gemeinschaft der Menschen mıit ott un! untereinander, ın Christus, als Leib Christi. Vgl Ay-
Mans, \DJTS: Kirche Das Recht 1m Mysterium der Kırche Grundriß des nachkonziliaren Kıiırchen-
rechts, Regensburg 1979, 3-11, bes —10 In müßten Kirche als mystischer Leib Christi und
Kırche ıIn ihren Vollmitgliedern als sakramentalrealer Leib Christi unterschieden werden. Das
ziale Gefüge der Kirche ent dem Geist zu Aufbau des Leibes Christi Dieser ıst die sakramentale
Realıtät derer, die ‚„„den e1ls besitzend” nicht AMUT 1m Glauben mıit dem sichtbaren Gefüge der Kir-
che verbunden sind (mystischer Leib Christi), sondern ach ın der Liebe die volle KOommMu-
nı0Nn mıit der Hierarchie un! allen Brüdern un Schwestern eucharistisch en (sakramentalrealer
Leib Christi, Kor 10, 1 / 12, 13.27) Vgl Müller, Zugehörigkeit ZUr: Kirche als Problem der Neu-
kodifikation des kanonischen Rechts AKR 28/1977, 81—
Vgl Aymans, Die ın besonderen Dienst SCENOMMENE Kirchenglieder: Grundriß

mittlung und des Ausdrucks von Heil, die Liebe aber die umgreifende Realität in 
der Vermittlung wie auch als höchster Ausdruck und als das bleibende Wesen des 
Heils58 . 

Aufgrund dieses Kirchenbildes könnte die geistliche Vollmach t der Ordinierten 
(potestas sacra) von ihrem Ursprung Jesus Christus, ihrer Mitteilung durch die 
Ordina tion, ihrem Wesen als Ordo und von ihrem Ziel, dem Dienst an und in der 
prophetischen, priesterlichen und königlichen Sendung der Kirche (munera) her 
verstanden werden. Sie wird relativ zur Verfaßtheit und Sendung der Kirche ent­
sprechend gestuft übertragen, so daß sie im Papst, den Ortsbischöfen, Priestern 
und Diakonen ihre personalen und amtlichen Verkörperungen erhält, ob sie von 
den einzelnen oder auf kollegiale Weise ausgeübt wird. Diese vom Evange­
lium und dem Dien st an ihm untrennbare Vollmacht, die im Papst und im Bi­
schofskollegium ihre Voll- und Höchs tgestalten hat, garantiert die Integrität der 
Kirche in ihrem Sein und übernimmt im ta tsächlichen Vollzug der Ämter des Leh­
rens, Heiligens und Leitens unvertretbare spezifische Dienste. Diese aber sind 
ähnlich, wie schon der Diens t an dem glaubensgemäßen Selbstverständnis der 
Kirche auf den Glauben des Gottesvolkes verwiesen ist, ihrer Natur nach den 
auch ihrerseits unvertre tbaren spezifischen Diensten der Laien zugeordnet. 
Haben der Bischof in der Gemeinschaft mit dem Papst und der Priester in der 
Gemeinschaft mit dem Bisch of kraft der Weihe die Aufgabe, in der Person Christi 
des Hauptes und in der Repräsentation der ganzen Kirche (LG 22; 23; 26; 28) das 
Gottesvolk durch Wort und Sakrament zu erbauen und es dementsprechend zu 
leiten (LG 17; 21; 27; PO 9), so haben die Laien aufgrund von Taufe und Firmung 
im Namen Christi die Sendung, als Glieder seines Leibes in aktiver Mitträger­
schaft ihren Teil in der Verkündigung, Liturgie und Diakonie zu leisten (LG 31). 
Ihr Glaubensdienst, besonders in der Familie, ihre Rolle in der Feier der Sakra­
mente und ihre Initia tive bei der Schaffung von Gewohnheiten durch Anwen­
dung des Evangeliums in der Kirche selbst und in den Weltbereichen haben Be­
deutung für die Integrität der kirchlichen Grundvollzüge, wenn nicht für deren 
Konstitution schlechthin, auch wenn sie in einem Freiheitsraum ausgeübt wer­
den; sie liegen der besonders geregelten Mitarbeiterschaft mit dem Apostola t der 
Hierarchie (Religionsunterricht und Katechese, Akolythat und Lektorat, Laienrä­
te) und dem Laiendienst in geistlichen Ämtern (Predigt, Richteramt)59 (LG 33,3) 
voraus, sind wie der Dienst des Ordinierten auf Lebenszeit angelegt und können 
analog zu diesem als sakramental grundgelegt und durch Struktur und Sendung 
der Kirche determiniert verstanden werden. 

58 Diese Ausdifferenzierung der kirchlichen Dimensionen erst verhindert das Mißverständnis, als 
diene das Gefüge der Kirche dem Geist zum Aufbau des Gefüges, als sei die hierarchische Gesell­
schaft die geschichtliche Form des Heils, anstatt als Mittel zum Zweck zu dienen: heile Personen­
gemeinschaft der Menschen mit Gott und untereinander, in Christus, als Leib Christi. Vgl. W. Ay­
mans, Die Ki.rche - Das Recht im Mysterium der Kirche: Grundriß des nachkonziliaren Kirchen­
rech ts, Regensburg 1979, 3-11, bes. S-10. In LG 8 müßten Kirche als mystischer Leib Christi und 
Kirche in ihren Vollmitgliedern als sakramentalrealer Leib Christi unterschieden werden. Das so­
ziale Gefüge der Kirche dient dem Geist zum Aufbau des Leibes Christi. Dieser is t die sakramentale 
Realität derer, die „den Geist besitzend" nicht nur im Glauben mit dem sichtbaren Gefüge der Kir­
che verbunden sind (mystisch er Leib Christi), sondern nach LG 14 in der Liebe die volle Kommu­
nion mit der Hierarchie und allen Brüdern und Schwestern eucharistisch leben (sakramentalrealer 
Leib Christi, 1 Kor 10, 17; 12, 13.27). Vgl. H. Miiller, Zugehörigkeit zur Kirche als Problem der Neu­
kodifikation des kanonischen Rechts: OAKR 28/1977, 81-98. 

59 Vgl. W. Aymans, Die in besonderen Dienst genommenen Kirchenglieder: Grundriß 130ff. 
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Das I{ Vatikanum hat mıiıt dem Begriff der Gewalt (potestas) die Autorität des o..
dinierten Amtes des Papstes, des 1SCNOIS und des Presbyters bezeichnet (LG
ZZ Z Z Z 4, 1 5: 9, 1: 15 1: vgl zr gleichzeitig aber den Laı:en ın F1-
genständigkeit eCc. Pflicht un charısmatische Kompetenz DA Wahrnehmung
ihrer Sendung zugesprochen (LG 34; A Apostolicam actuosıtatem 3 1.4), wobei
ihre Diakonie önıgtum Christi für die chöpfung aus der el  abDe
der Gewalt des erhöhten Herrn ber die Unheilsmächte ıIn königlicher TEINEL
geschieht (LG 36, Soll er auch die Kompetenz des Laien geistliche und
rechtliche Vollmacht (potestas sacra) ceine9? Soll der ale schon aufgrund selner
UTrTC dasec umschreibenden Grundmitgliedschaft 1n der1rCKoopera-
tOr der ordinierten Amtsträger heißen®1? der ist die Vollmacht der Kirche iın au-
Berstem Gegensatz olchen Auffassungen allein 1 ordinierten Amt depo-
niert? Es handelt sich 1er das terminologische und SaC Problem, wıe
der qualitative Unterschied zwischen dem allgemeinen und dem besonderen
Priestertum (LG 10, verfassungsrechtlich zu USCTUC gebrac wird. Vieles
spricht dafür, da{s die kirchliche Vollmacht ZWarT nicht In zwel unabhängige und
gegenläufige Gewalten gespalten iste*, ohl aber ihre Einheit und Ganzheit ın
polarer Struktur un Funktion hat, da{s VO beiden Olen Initiativen ausgehen,
die ihre authentische Integration immer Ure das Ordentlıche Amt erhalten®°.
Dieses ist die letztverantwortliche nstanz der Lehre, Liturgie und Leıtung und
soll 1mM exekutiven Teil des Leitungsdienstes den gebührenden 5Splelraumen
Erst 1ın dieser polaren Gestalt ware die Vollmacht der Kirche das Zeichen dafür,
dafs die Kirche ihr volles Wesen als Heilssakrament 1L1UT ın un aus ihrer Ver-
faßtheit ın Hirten un Lalen aktualisiert, das olk seline dreifache Sendung 11UT
als abe des Herrn ausübt und die Hierarchie nicht die Autorität der Kirche
monopolisiert oder eine Autorität ber die Kirche usurplert (Vat IL, Del Verbum
10, sondern apostolische Autorität zZzu Dienst in der Kirche besitzt.
Für die Zuordnung der Rollen der Hırten und des Volkes un für das Verhältnis
zwischen dem allgemeinen un dem esonderen Priestertum 1m en der Kir-
che mag als eispie die Feler der Eucharistie genugen, der Priester für die
rechte Weise der inıgung des Volkes mit Christus 1 Wort un akramen Ver-
antwortung trägt, das olk einlädt, das pfer Christi real un!: wirksam SC-
genwärtigt und die Kommunion darreicht, das olk die en darbringt Zzu
Zeichen der Bereitschaft, Leib un en in den Dienst der Gottesherrschaft
stellen, und SC  ießlich1: ohne Unterschied ın der Kommunion dıie Ooch-

Dazu Krämer, [henst und Vollmacht ıIn der Kirche, TIrier 1973, 111 f Der Entwurtf des C 1€E:
cheint 6, 128 für Laı:en UT den egr1 der delegierten reg1mınıs, nicht einer durch die
Taute begründeten Art VOoO einzuführen. Vgl Krämer, Die geistliche Vollmacht
Grundriß 172
Vgl Schmuitz, Reform des kirchlichen Gesetzbuches, Irier 1979, Die usübung kirchlicher
Leitungsgewalt durch Lalıen geschehe nicht partıcıpatione, sondern ın cooperatione mıit dem rdi-
nıerten Amt 1eSs legt den Begriff einer eigenständigen, uch durch die M1SS1O determinier-
ten Gewalt des Lai:en ahe

( Diese Befürchtung außert Aymans a.a.0 130) P Anm 23) 1m Blick auf die Erklärung auls VI., da{fs
UrC die Beschränkung des Klerus-Begriffs auf die Ordinierten klarer zwischen dem, wWwWas dem
Kleriker vorbehalten, und em, Was dem Laien übertragbar ist, unterschieden werden annn (MP
MinQ, Finlt Abs und 1m hc auf die nachkonziliare Gesetzgebung. Lait dieser verfassungs-
rechtlichen rage bei üller, Der Anteil der Laiıen, 210, Anm aneels, Krämer, Mosiek)
Vgl Aymans, Begriff, Aufgabe und Träger des ehramts Grundriß@ 4721 tff, bes 426 ff Was 1er ber
das docendi gesagt wird, annn analog auf dıe [N1UNECTIA Sanc  candıi et regendi übertragen
werden.
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Das II. Vatikanum hat mit dem Begriff der Gewalt (potestas) die Autorität des or­
dinierten Amtes des Paps tes, des Bischofs und des Presbyters bezeichnet (LG 
22,2; 27,2; CD 2, 2; 4, 1; 8; 9, 1; 15, 1; vgl. PO 2, 3), gleichzeitig aber den Laien in Ei­
genständigkeit Recht, Pflicht und charismatische Kompetenz zur Wahrnehmung 
ihrer Sendung zugesprochen (LG 34; 35; Apostolicam actuositatem 3, 1.4), wobei 
ihre Diakonie am Königtum Christi für die ganze Schöpfung aus der Teilhabe an 
der Gewalt des erhöhten Herrn über die Unheilsmächte in königlicher Freiheit 
geschieht (LG 36, 1). Soll daher auch die Kompetenz des Laien geistliche und 
rechtlich e Vollmacht (potestas sacra) sein60? Soll der Laie schon aufgrund seiner 
durch das Recht z u umschreibenden Grundmitgliedschaft in der Kirche Koopera­
tor der ordinierten Amtsträger heißen61? Oder ist die Vollmacht der Kirche in äu­
ßerstem Gegensatz zu solchen Auffassungen allein im ordinierten Amt depo­
niert? Es handelt sich hier um das terminologische und sachliche Problem, wie 
der qualitative Unterschied zwischen dem allgemeinen und dem besonderen 
Priestertum (LG 10, 2) verfassungsrechtlich zum Ausdruck gebracht wird. Vieles 
sprich t dafür, daß die kirchliche Vollmacht zwar nicht in zwei unabhängige und 
gegenläufige Gewalten gespalten ist62, wohl aber ihre Einheit und Ganzheit in 
polarer Struktur und Funktion hat, so daß von beiden Polen Initiativen ausgehen, 
die ihre authentische Integration immer durch das ordentliche Amt erhalten63 • 

Dieses ist die letztverantwortliche Instanz der Lehre, Liturgie und Leitung und 
soll im exekutiven Teil des Leitungsdienstes den gebührenden Spielraum haben. 
Erst in dieser polaren Gestalt wäre die Vollmacht der Kirche das Zeichen dafür, 
daß 1. die Kirche ihr volles Wesen als Heilssakrament nur in und aus ihrer Ver­
faßtheit in Hirten und Laien aktualisiert, 2. das Volk seine dreifache Sendung nur 
als Gabe des Herrn ausübt und 3. die Hierarchie nicht die Autorität der Kirche 
monopolisiert oder eine Autorität über die Kirche usurpiert (Vat. II, Dei Verbum 
10, 2), sondern apostolische Autorität zum Dienst in der Kirche besitzt. 
Für die Zuordnung der Rollen der Hirten und des Volkes und für das Verhältnis 
zwischen dem allgemeinen und dem besonderen Priestertum im Leben der Kir­
che mag als Beispiel die Feier der Eucharistie genügen, wo der Priester für die 
rechte Weise d er Einigung des Volkes mit Christus im Wort und Sakrament Ver­
antwortung trägt, das Volk einläd t, das Opfer Christi real und wirksam verge­
genwärtig t und die Kommunion darreicht, das Volk die Gaben darbringt zum 
Zeichen der Bereitschaft, Leib und Leben in den Dienst der Gottesherrschaft zu 
stellen, und wo schließlich beide ohne Unterschied in der Kommunion die Hoch-

60 Dazu P. Krämer, Dienst und Vollmacht in der Kirche, Trier 1973, 111 ff. Der Entwurf des neuen CIC 
scheint cc. 96, 128 für Laien nur den Begriff der delegierten potes tas regiminis, nicht einer durch die 
Taufe begründeten Art von sacra potestas einzuführen. Vgl. P. Krämer, Die geistliche Vollmacht: 
Grundriß 172. 

6 1 Vgl. H. Schmi tz, Reform des kirchlichen Gesetzbuches, Trier 1979, 108: Die Ausübung kirchlicher 
Leitungsgewalt durch Laien geschehe nicht participatione, sondern in cooperatione mit dem ordi­
nierten Amt. Dies legt de n Begriff einer eigenständigen, wenn auch durch die missio determinier­
ten Gewalt des Laien nahe. 

62 Diese Befürchtung äußertAymans (a.a.O. 130f., Anm. 23) im Blick auf die Erklärung Pauls VI. , daß 
durch die Beschränkung des Klerus-Begriffs auf die Ordinierten klarer zwischen dem, was dem 
Kleriker vorbehalten, und de m, was dem Laien übertragbar is t, unterschieden werden kann (MP 
MinQ, Einlt. Abs. 6) und im Blick auf die nachkonziliare Gesetzgebung. Lit. zu dieser verfassungs­
rechtlichen Frage bei H. Miiller, Der Anteil der Laien, 210, Anm. 5 (Daneels, Krämer, Mosiek). 

63 Vgl. Aymans, Begriff, Aufgabe und Träger des Lehramts: Grundriß 421 ff, bes. 426 ff. Was hier über 
das munus docendi gesagt wird, kann analog auf di e munera sanctificandi et regendi übertragen 
werden. 
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zeıt des opfernden Lammes und der 1n seinem Blut gereinigten Braut feiern,
damit das Opfer T15 1mM vollen Inn Zu pfer der Kirche werden kann®*
Man ernicht die Wahrheit, WenNnn INa  - das allgemeine Priestertum
L1UT als Voraussetzung des besonderen un 1Ur VON der abe des Heilsstandes
her definiert Es ist immer auch Dienst gemeinsam mıit dem besonderen Priester-
tum und für dieses darüber hinaus das Ziel In der sakramentalen Kommunilon
muit dem opferndenen Priester Jesus Christus vollendet sich das Priestertum
der Kirche In der Grundordnung des Christseins wird die VOo Zugehörigkeit
ZUT Kirche als dem Heilssakrament un dem eilsgut gelebt.
ehr noch als die theol Entwicklungen brauchen kanonistische Umsetzungen eit un

Der Entwurf eines Grundgesetzes der Kirche ist War 1ın Struktur "Tit und AÄAm-
ter 'Tit II) der Kirche gegliedert, bekommt aber das Verfaßtsein der Kıirche ın Hırten un
Volk un die usübung ihrer dreifachen Sendung aus dieser Verfa  el nicht ıIn den
T1 Er stellt die Verfassung einselt1g als die Ordnung der hierarchischen Stände un
AÄmter dar Tit II Kap IN), äßt bezüglich des Lehr- und des Heiligungsamtes die konstitu-
ive Rolle der Laien als Gilieder Christi und der Kirche hinter den durch Delegation oder
Amtsübertragung seltens der zuständigen Autorität übernommenen 1ensten verblassen
(cc 64/ 67, 4), betrachtet 1mM Heiligungsamt die Hierarchie als die Kirche, die die Sakra-
mente (als ohne Volk erstellbare dingliche spendet (c 66), und tführt 1MM eıtungs-
am  r alle rechtliche Kompetenz auf die Autorität der Hierarchie und die Beteiligung die-
SCTI zurück (c /1, SS f3 3) weiß allerdings auch rechtliche Gewohnheiten, die
VO Volk inıtnert sind ( /3, 20°
Unter den Kanonisten herrscht kein onsens, der ausreicht, 1mM ‚‚Grundrißß des nachkonzi-

Dafs die Sakramente kraft Vollzugs (ex operato), nicht kraft der subjektiven Heilsverfassung
besonders des Priesters wirken, heißt nicht, daß S1E wirken, hne ın echter Weise konstituiert
sSe1n. LDhese onstitution annn durch die Begriffe Materiıje un Form, aktive >Spendung und passiıver
Empfang nıcht adäquat beschrieben werden. Sie geschieht durch gemeinsame Zeichenhandlun-
An Man annn sich eın Sakrament N1IC. selber spenden. Man annn uch dem anderen keines
spenden, hne daß ın gemeinschaftlicher Feier konstituijert wurde (Krankenkommunion) bzw
hne daß der andere die notwendigen kte beiträgt, 1ImM Falle der Buße und Ehe deutlich, 1m

der Taufe, Firmung un Weihe wenıger auffällig un 1m Falle der Eucharistie och wenig
theol reflektiert iıst. Wenn die Kommunı0on wenigstens des Priesters ZUuTr Integrität des Meßopfers
ehört, für die Gläubigen die Kommunion die sakramentale Teilnahme Opfer Christi iıst (DS

3854) un eın Priester hne einen Mınistranten zelebrieren darf (CIC 813), kann [11d. den UOp-
ftercharakter der Eucharistie nicht allein ın die Wandlung verlegen, die Kommunion nicht allein als
Mahl verstehen, als Priester nicht hne ezug Zzu Olk zelebrieren. Das ysterium der Kepräsen-
on des Opfers Christi, der Opferzwecke Uun!' sozialen Früchte ird adurch nıcht geschmälert,
sondern verbeft un erweiıtert. DITz Vorstellung VO einer autarken, individuellen Vollmacht des
Priesters geht and ın and mıt der Vereinnahmung des vergegenwärtigten Opfers Christi für den
religionsgeschichtlichen Opferbegriff, demzufolge der ensch unmıttelbar ott opfert, doch nıiıcht
sich selbst, sondern iıne iıh vertretende abe Entsprechend will INa  j ın der Eucharistie T1ISTUS
opfern., Z weifellos hat Christus durch sein Selbstopfer den 1nnn aller Opfer erfüllt. An dieser Erfül-
lung hat das Opfer der Kirche annn vollen Anteıl, wenn S1e durch ihn, mıit ihm un ın iıhım sich
selbst opfern annn und darf.
Das I1 anum hat wıe schon die NZY  a ’‚  ediatOr Dei“ 1947) en gelassen, durch welche
unterschiedlichen kte Priester un olk ın der liturgischen Handlung der Darbringung und
Kommunion sich selbst mıt dem göttlıchen Opferlamm darbringen un!: Was der Zusammenhang
VO Darbringung un Kommuniıon ıst (LG 10 1) Es gelangte 1 übrigen Z spannungsgeladenen,
klärungsbedürfigen Aussagen: Der Priester ‚‚vollzieht das eucharistische Opfer ın der Person
115un! nng 1m Namen des SANnZEHN Volkes dar‘  « die Gläubigen wirken a der Darbringung
mıiıt (LG 10, 2); S1e sollen nicht UTr „‚durc die Hände des Priesters”‘, sondern gemeinsam mıit ihm
sich selbst ‚durch Christus, den Mittler“”, ‘“„„ immer vollerer FEinheit mıit ott und untereinander“”
darbringen, amı ‚‚Gott alles ın allem sSe1  0 acrT. Concilium 48) Dann ıst wiederum VO: bloßen
Empfang der Sakramente die Rede, schließlich uch Von ebet, Dank, Zeugnis, Selbstverleug-
Nung un tatıger Liebe, ohl auf die Eucharistie hın un: VO  ; dieser her (LG 10, 2; vgl 10, IS 34,
Text AUS den Communicatones erstellbar; deutsche Übersetzung des nicht veröffentlichten Ent-
wurtfs der Lex Ecclesiae Fundamentalis LEF) HerKorr 32/1977, 623-632

zeit des opfernden Lammes und der in seinem Blut gereinigten Braut feiern , 
damit das Opfer Christi im vollen Sinn zum Opfer der Kirche werden kann64 . 

Man trifft daher nich t die ganze Wahrheit, wenn man das allgemeine Priestertum 
nur als Voraussetzung des besonderen und nur von der Gabe des Heilsstandes 
her definiert. Es ist immer auch Dienst gemeinsam mit dem besonderen Priester­
tum und für dieses darüber hinaus das Ziel. In der sakramentalen Kommunion 
mit dem opfernden Hohen Priester Jesus Chr istus vollendet sich das Priestertum 
der Kirche. In der Grundordnung des Christseins wird die volle Zugehörigkeit 
zur Kirche als dem Heilssakrarnent und dem Heilsgut gelebt. 
Mehr noch als die theol. Entwicklungen brauchen kanonis tische Umsetzungen Zeit und 
Geduld. Der Entwurf eines Grundgesetzes der Kirche ist zwar in Struktur (Tit. I) und Äm­
ter (Tit. II) der Kirche gegliedert, bekommt aber das Verfaßtsein der Kirche in Hirten und 
Volk u nd die Ausübung ihrer dreifachen Sendung aus dieser Verfaßtheit nicht in den 
Griff. Er stellt die Verfassung einseitig als die Ordnung der hierarchischen Stände und 
Ämter dar (Tit. I, Kap. II), läßt bezüglich des Lehr- und des Heiligungsamtes die konstitu­
tive Rolle der Laien als Glieder Christi und der Kirche hin ter den durch Delegation oder 
Amtsübertragung seitens der zuständigen Autorität übernommenen Diensten verblassen 
(cc. 64, 67, § 4), be trachtet im Heiligungsamt die Hierarchie als die Kirche, d ie die Sakra­
mente (als ohne Volk erstell bare dingliche Mittel?) spendet (c. 66), u nd führt im Leitungs­
amt alle rechtliche Kompetenz auf die Autorität der Hierarchie und die Beteiligung an die­
ser zu rück (c. 71, §§ 3.4; c. 73, § 3), weiß allerdings auch um rech tliche Gewohnheiten, die 
vom Volk initiiert sind (c. 73, § 2)65. 

Unter den Kanonisten herrscht kein Konsens, der ausreich t, im „ Grundriß d es nachkonzi-

64 Daß die Sakramente kraft Vollzugs (ex opere operato), nicht kraft der subjektiven Heilsverfassung 
besonders des Priesters wirken, heißt nicht, daß sie wirken, ohne in rechter Wejse konstitujert zu 
sein. Diese Konstitution kann durch die Begriffe Materie und Form, aktive Spendung und passiver 
Empfang nicht adäquat beschrieben werden. Sie gescrueht durch gemeinsame Zeichenhandlun­
gen. Man kann sich ein Sakrament nicht selber spenden. Man ka nn auch dem anderen keines 
spenden, ohne daß es in gemein schaftlicher Feier konstituiert wurde (Krankenkommunion) bzw. 
ohne daß der andere die notwendigen Akte beiträg t, was im Falle der Buße und Ehe deutlich, im 
Falle der Taufe, Firmung und Weihe weniger auffällig und im Falle der Eucharistie noch zu wenig 
theol. reflektiert ist. Wenn die Kommunion wenigstens des Priesters zur Integritä t des Meßopfers 
gehört, für die Gläubigen die Kommunion die sakramentale Teilnahme am Opfer Chris ti ist (DS 
3854) und kein Priester ohne einen Minis tranten zelebrieren darf (CIC c. 813), so kann man den Op­
fercharakter der Eucharistie nich t allein in die Wandlung verlegen, die Kommunion nich t allein als 
Mahl verstehen, als Priester nicht ohne Bezug zum Volk zelebrieren. Das Mysterium der Repräsen­
tation des Opfers Chris ti, der Opferzwecke und sozialen Früchte wird dadurch nicht geschmälert, 
sondern vertieft und erweitert. Die Vorstellung von einer au tarken, individuellen Vollmacht des 
Priesters geht Hand in Hand mit der Vereinnah mung des vergegenwärtigten Opfers Christi für den 
religionsgeschich tlichen Opferbegriff, demzufolge der Mensch unmittelbar Gott opfert, doch nicht 
s ich selbst, sondern eine ihn vertretende Gabe. Entsprechend will man in der Eucharistie Christus 
opfern. Zweifellos hat Christus durch sein Selbstopfer den Sinn aller Opfer erfüllt. An dieser Erfül­
lung hat das Opfer der Kirche dann vollen Anteil, wenn sie durch ihn, mit ihm und in ihm sich 
selbst opfern kann und darf. 
Das II. Vatikanum hat wie schon die Enzyklika „ Mediater Dei" (1947) offen gelassen, durch welche 
unterschiedlichen Akte Priester und Volk in der liturgischen Handlu ng der Darbringung und 
Kommunion sich selbst mit dem göttlichen Opferlamm darbringen und was der Zusammenhang 
von Darbringung und Kommunion ist (LG 11, 1). Es gelangte im übrigen zu spannungsgeladenen, 
klärungsbedürfigen Aussagen: Der Priester „ vollzieht das eucharistische Opfer in der Person 
Christi und bringt es im Namen des ganzen Volkes dar", die Gläubigen wirken an der Darbringung 
mit (LG 10, 2); s ie sollen nicht nur „ durch die Hände des Priesters" , sondern gemeinsam mit ihm 
sich selbst „ durch Christus, den Mittler", ,,zu immer vollerer Einheit mit Gott und untereinander" 
darbringen, damjt „ Gott alles in allem sei" (Sacr. Concilium 48). Dann ist wiederum vom bloßen 
Empfang der Sakramente die Rede, schließlich auch von Gebet, Dank, Zeugnis, Selbstverleug­
nung und tätiger Liebe, wohl auf die Eucharis tie hin und von dieser her (LG 10, 2; vgl. 10, 1;34, 2). 

65 Text aus den Communicationes erstellbar; deutsche Obersetzung des nicht veröffentlichten Ent­
wurfs der Lex Ecdesiae Fundamentalis (LEF): HerKorr 32/1977, 623-632. 
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liaren Kirchenrechts‘ ine beträchtliche Heterogenität vermeıden. 50 kommen
Aymans bezüglich der Träger des Lehramtes (421 Mayer bezüglich der Träger

der Eucharistiefeier (485{£f) Krämer (170{ff) und Kaiser bezüglich der eiligen
Vollmacht der Ordinierten und der Mitwirkung der Laien mıit dieser au  N eigenem Rechts-
stand einer Würdigung der Laien als Verfassungselement mehr oder weniger nahe, kom-
menhHhert ber Gradauer die einschlägigen Bestimmungen des CIC auf deren eigener
Grundlage, der Zwei-Gewalten-Lehre, derzufolge das Verkündigungs- und das Lel-
ungsam ıIn der Jurisdiktion aufgehen und nng toffel bezüglich der Iräger
der ıturgle die sehr oft eripheren m1inıis teriellen Dienste (Akolythat, Kirchenchor) 1ın den
Blick, während den für die Sakramente konstitutiven (niıchtministeriellen) Dienst der
Laien als Empfang der Sakramente und Sakramentalien bei Einräumung einer Mitwirkung

eucharistischen pfer zusammentfa(lt
Die Gliederungsübersicht (Stand VO  - 1977) Zzu Entwurf des Cr zeigt, da{fß dem
Leıtungsamt iın der Sendung der Kirche nicht mehr wıe dem Lehr- un dem Heiligungs-
am  n und uc eın eigener Gesetzesteil zugeordnet 15t0© Das Leitungsamt wird L1UT
1m Zusammenhang mıiıt der Verfassung behandelt und Cdiese mi1t der Hierarchie identifi-
ziert (2 Buch, Teil, Abschnitt) Dafß diese Einseitigkeit wenigstens teilweise kompen-
sıiert wird UrcCc einen Verbesserungsvorschlag, der 1mM Buch nıcht ur VO den Perso-
Ne  —; allgemein (1 el und dann VO  —_ den Klerikern el andelt, sondern nach den
Rechten un ıchten aller Gläubigen auch Vo  —; den speziellen Rechten und iıchten der
Laı:en (1 Teil, II6 und Kap.) spricht, bleibt sehr wünschen®?. Wahre Autorıität
un wirklichen Dienstcharakter erhält jedenfalls die ll Vollmacht erst durch die Ausrich-
tung auf die Gesamtheit der Träger und nhalte der drei Amter ın der Sendung der Kir-
che®®.

e Gründe überzeugen nıcht BANZ Das Leitungsamt SEl mehr ormell bestimmt un habe auf S@1-
ten der La:en ur as Apostolat Zzur Gesetzesmaterie; das Drei-Amter-Schema sSel ungeeignet, die
Normen ber den hierarchischen Aufbau der Kırche einzuordnen; der au der Kirche durch
Wort und Sakrament habe besonderen Bezug zu Dienst der Hırten Vgl Schmitz, Reform des
kirchlichen Gesetzbuches, Irier 1979, 35 Mörsdorf, Zur Neuordnung der 5Systematık des eX
luris Canonici: AkathK R S  O0 Der Entwurtf des Grundgesetzes bringt Karıtas un: Ver-
mögensrecht mit dem Leitungsamt In Verbindung [& 82); Hiıerarchie als Verfassung ist verkürzte
5Sprechweise; sind Laiendienste für as Verkündigungsamt und as Heiligungsamt konstitutiv,
müßten S1CE } für as dem Wort und dem Sakrament nachgeordnete Leitungsamt nicht weniger
seln.

Schmuitz, a.a.C) 40U, 43, 111 H. Schmitz, Perspektiven des revıdierten GCIE: Grundriß 37
Im Hintergrund ste. die Problematik des Verständnisses zwischen und Amtern der
Kirche, ıne schwere Hypothe der mittelalterlichen un reformatorischen Theologie. Otestas
CTa sollte als den Amtern vorgeordnet un durch relative Ordination übertragen verstanden WeTl-
den Der kinwand, da dann die sakramentale Vollmacht UrC iıne nıchtsakramentale Jurisdik-
Hon ungebührlich beherrscht ware, scshcht nicht Die Ungebührlichkeit hegt gerade In der Verftür-
SUunNng UrC! ıne hypothetisch eigenberechtigte Jurisdiktion ber den Ordo, der besser als In sich
selbst auf die Strukturen der Kirche bezogen un durch die Hierarchie des rdo VO innen her de-
termıinıert und regelbar verstanden werden ann. Historisch gesehen ist die Lehre VO: der Papst-wahl und päpstl. Delegation als Quelle aller Jurisdiktion Clie Theorie auf die fragwürdige Praxis der
absoluten Urdination, des kigenkirchenwesens un der Existenz VO regierenden Bischöfen hne
Ordination. ach dieser Theorie könnten Laien Päpste sSeiIn. Nur die Verankerung des Papstamtes1m rom  m Episkopat bringt klärendes Licht ın diese rage S ıst aum die entsprechende Antwort
auf die Papstwahlkonstitution Pauls ‚‚Romano Pontifici elligendo  04 VO (AA 67/1975,

die bestimmt, da der Name eines Gewählten, falls Laıe ist, nicht bekanntgegebenwerden darf, und Trst der zu Bischof von om Geweihte die päpstl. eitungsgewalt besitzt (n
/6, 88 98734  — folgert: Das Papstamt erhält der Bischof durch Annahme der Wahl, der Nicht-
bischof ach Annahme der Wahl Urc Empfang der Bischofsweihe Aymans: Grundriß 128)
[270) un! logisch exakter ware der Schluß aps wiırd Nan durchelder UrcCc Annahme der
Erwählung auf den römischen Bischofssitz Wıe könnte anders die päpstl. urisdiktion wahrhaft bi-
chöflich sein (DS Außerdem ıst die Zwei-Gewalten-Lehre zweifaches Dominıium, nämlich
des rdo ber den realen, der Jurisdiktion ber den mystischen Leib Christi |die Kirche]) VOoO ihrem
Ansatz her anstößig und muıt der Lehre VOoO den Amtern T15 bzw. der Kirche, VO: Calvın
ausdrücklich thematisiert (im 50R Zweiten Katechismus 1541/42 und ın der etzten Auflage der In-
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liaren Kirchenrechts" eine beträchtliche Heterogenität zu vermeiden. So kommen 
W. Aymans bezüglich der Träger des Lehramtes (421 ff), A. Mayer bezüglich der Träger 
der Eucharistiefeier (485ff}, P. Krämer (170ff) und M. Kaiser (126) bezüglich der heiligen 
Vollmacht der Ordinierten und der Mitwirkung der Laien mit dieser aus eigenem Rechts­
stand einer Würdigung der Laien als Verfassungselement mehr oder weniger nahe, kom­
mentiert aber P. Gradauer die einschlägigen Bestimmungen des CIC auf deren eigener 
Grundlage, der Zwei-Gewalten-Lehre, derzufolge das Verkündigungs- und das Lei­
tungsamt in der Jurisdiktion aufgeh en (172 f) , und bringt 0. Stoffel bezüglich der Träger 
der Liturgie die sehr oft p eripheren minis teriellen Dienste (Akolythat, Kirchenchor) in den 
Blick, während er den für die Sakramente konstitutiven (nichtministeriellen) Dienst der 
Laien als Empfang der Sakramente und Sakramentalien bei Einräumung einer Mitwirkung 
am eucharistischen Opfer zusammenfaßt (450f}. 
Die Gliederungsübersicht (Stand von 1977) zum Entwurf des neuen CIC zeigt, daß dem 
Leitungsamt in der Sendung der Kirch e nicht mehr wie dem Lehr- und dem Heiligungs­
amt (3. und 4. Buch) ein eigener Gesetzesteil zugeordnet ist66. Das Leitungsamt wird nur 
im Zusammenhang mit der Verfassung behandelt und diese mit der Hierarchie identifi­
ziert (2. Buch, 2. Teil, 2. Abschnitt). Daß diese Einseitigkeit wenigstens teilweise kompen­
siert wird durch einen Verbesserungsvorschlag, der im 2. Buch nicht nur von den Perso­
nen allgemein (1. Teil) und dann von de n Klerikern (2. Teil) handelt, sondern nach den 
Rechten und Pflichten aller Gläubigen auch von den speziellen Rechten und Pflichten der 
Laien (1. Teil, 1. Tit. , 1. und 2. Kap.) spricht, bleibt sehr zu wünschen67. Wahre Autorität 
und wirklichen Dienstcharakter erhält jedenfalls die hl. Vollmacht erst durch die Ausrich­
tung auf die Gesamtheit der Träger und Inhalte der drei Ämter in der Sendung der Kir­
che68. 

66 Die Gründe überzeugen nicht ganz: Das Leitungsamt sei mehr formell bestimmt und habe auf sei­
ten der Laien nur das Apostolat zur Gesetzesmaterie; das Drei-Ämter-Schema sei ungeeignet, die 
Norme n über den hierarchischen Aufbau der Kirche einzuordnen; der Aufbau der Kirche durch 
Wort und Sakrament habe besonderen Bezug zum Dienst der Hirten. Vgl. H. Schmilz, Reform des 
kirchlichen Gesetzbuches, Trier 1979, 38 f. K. Mörsdorf, Zur Neuordnung der Systematik des Codex 
luris Canonici: AkathKR 137/1968, 3-38. Der Entwurf des Grundgesetzes bringt Karitas und Ver­
mögensrecht mit dem Leitungsamt in Verbindung (c. 82); Hierarchie als Verfassung ist verkürzte 
Sprechweise; sind Laiendiens te für das Verkündigungsamt und das Heiligungsamt konstitutiv, so 
müßten s ie es für das dem Wort und dem Sakrament nachgeordnete Leitungsamt nicht weniger 
sein. 

67 H. Schmitz, a.a.O. 40, 43, 111 f. H. Schmitz, Perspektiven des revidierten CIC; Grundriß 37f. 
68 Im Hinterg rund s teht die Problematik des Vers tändnisses zwischen potestas sacra und Ämtern der 

Kirche, eine schwere Hypothek der mittelalterlichen und reformatorischen Theologie. Potes tas sa­
cra sollte als den Ämtern vorgeordnet und durch relative Ordination übertragen vers tanden wer­
de n. Der Einwand, daß da nn die sakramentale Vollmacht durch eine nichtsakramentale Jurisdik­
tion ungebührlich beherrscht wä re, s ticht nidll. Die Ungebührlichkeit liegt gerade in der Verfü­
gung durch eine hypothetisch eigenberechtigte Jurisdiktion über den Ordo, der besser als in sich 
selbst auf die Strukture n der Kirche bezogen und durch die Hierarchie des Ordo von innen her de­
terminiert und regelbar verstanden werden kann. Historisch gesehen ist die Lehre von der Papst­
wahl und päpstl. Delegation a ls Quelle aller Jurisdiktion die Theorie auf die fragwürdige Praxis der 
absoluten Ordination, des Eigenkirchenwesens und der Existenz von regierenden Bischöfen ohne 
Ordination. Nach dieser Theorie könnten Laien Päpste sein. Nur die Verankerung des Papstamtes 
im röm. Episkopat bringt klä rendes Licht in diese Frage. Es is t kaum die e ntsprechende Antwort 
auf die Papstwahlkonstitution Pauls VI. ,,Romano Pontifici eligendo" vom 1. 10. 75 (AAS 67/1975, 
609-645), die bestimmt, daß der Name eines Gewählten, falls er Laie is t, nicht bekanntgegeben 
werden darf, und ers t der zum Bischof (von Rom?) Geweihte die päps tl. Leitungsgewalt besitzt (n. 
76, 88 ff), wenn man folgert: Das Papstamt erhält der Bischof durch Annahme der Wahl, der Nicht­
bischof nach Annahme der Wahl durch Empfang der Bischofsweihe (W. Aymans: Grundriß 128). 
Theo!. und logisch exakter wäre der Schluß: Papst wird man durch Weihe oder durch Annahme der 
Erwählung auf den römischen Bischofssitz. Wie könnte anders die päpstl. Jurisdiktion wahrhaft bi­
schöflich sein (DS 3060)? Außerdem ist die Zwei-Gewalten-Lehre (zweifaches Dominium, nä mlich 
des Ordo über den realen, der Jurisdiktion über den mystischen Leib Christi [ die Kirche)) von ihrem 
Ansatz her anstößig und mit der Lehre von den 3 Ämtern Chris ti bzw. der Kirche, von J. Calvin 
ausdrücklich thematis iert (im sog. Zweiten Katechismus 1541/42 und in der letzten Auflage der In-
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SC  1e1s11C kommen für die bestmögliche Art un Weise, die Vorsteher der (Orts-
kirchen bestellen, och Gesichtspunkte In Betracht, die nicht UTr ZUT guten
Verfassung, sondern ZUT Verfassung der Kirche schlecC  ın gehören.
I© ıIn Händen der Nachbarbischöfe oder des Papstes, sondern des resbyte-

rmMums, VON den Aposteln 1 Benehmen mi1t en Gemeindegliedern eingerichtet
und somıt alter als der Episkopat, der ach den Aposteln deren Episkope über-
nahm, jeg dıe unmittelbare Verantwortung, die Diöozese bei Sedisvakanz ın
Stand halten®?* Das Presbyterium WarTl 1ın der alten Kirche zuerst auch die In-
Stanz zumindest der Priesterweihe (1 Tım 4, 14) un STEeISs die Hauptinstanz für
die Erwählung der Bischöfe/®. war ist die ordinatorische Handauflegung schon
1mM 3 . /4 Jh nıcht mehrac der Presbyter”” un das IL Vatikanum, da{fs die
Bischöfe ihr Dienstamt (Presbytern un Diakonen) UT iın stufung weıltergege-
ben en (LG 28) un die Presbyter ın der usübung ihrer Gewalt VO ihnen ab-
hängen (LG 28; 15) ber das Konzil auch, da{fs die Presbyter der
Vollmacht (PO un dem Mittleramt Christi des Lehrers, Priesters un Hırten
(LG 28) teilhaben Und das Weihegebet bringt klar ZUuU usdruck, da{s ott selbst
eESs ist, der die Sendung ZUT!T Mitarbeit mıit dem Bischof erteilt’?*.

Das Presbyterium und se1in aupt, der Bischof, exiıstieren nicht voneinander
losgelöst. Verbindet erstere den Bischof mit dem Volk, vermiüuttelt letzterer als
1e des Bischofskollegiums der Ortskirche die Gemeinschaft der Kirchen. Ent-
sprechend erfolgte die Erwählung Zu Bischofsamt UrC die Presbyter und das
olk der Ortsgemeinde ın Absprache un unter Beisıitz der Bischöfe der etropo-
lie, die dem Kandidaten auch die el erteilten”®.

Als aup des Bischofskollegiums un Bischof der Gesamtkirche repräsentiert
und garantiert der aps Cdie Einheit des Kollegiums der Hirten und der (semeln-
schaft der Ortskirchen, 4n denen un: aus denen die eine und einz1ge katholische
Kirche besteht“ (LG 23; vgl 272 26) Und wıe der aps als Bischof VON Kom
Nachfolger des Petrus ist un den primatialen Dienst eistet, ist 1ın dieser
Doppelfunktion dem Bistum Rom un der Weltkirche UrcCc eın doppeltes TES-
byterium, das Presbyterium Oms un dessen universalkirchlichen Teil, den
Kardinalat, verbunden?*. Der Anteil des Papstes der Bestellung der Bischöfe
beschränkte sich 1mMm Altertum auf stillschweigende illigung, Austausch der
Kommunionbriefe’> und Eingreifen bei Unregelmäßigkeiten”®, wurde UTrC die

SHEuUuUNO VO  — den Kanonisten Walther und Phillips (19 Jh.) mıit der Gewaltenlehre VOCI-

bunden un! VO Vat als wesentliches Strukturprinziıp der Ekklesiologie übernommen, nicht
widerspruchsfrei harmonisierbar.
[)as Kapitel repräsentiert die Diözesanpriesterschaft. LE 391, 432, 435, 437, 444; vgl 113, 282

E 286 L 455 @ 959
ortarı, Consecraz]ıone episcopale collegialitä, Fiırenze 1969 Vılela, La condition collegiale

des pretres a [ 11“ siecle, Parıs 1971, 178t
71 Hippolyt, TIrad Ap (Botte 24, Ap Oons {11 1—2; IU 0G 1 un 217, 530)

Sacra mentarıum Leon1anum (Mohlberg 118-122); Sacramentarıum Gregoriaanum (Lietzmann 5—-9)
Wenigstens bischöfliche Konsekratoren und die Bestätigung der Wahl durch den Metropoliten
verlangt des Nıcanums

Borı, Koinonla, Bresclia 1972 Albergino, Cardinalato collegialitä, Firenze 1969
75 Hertling, Communı1i0 und Primat Kirche un Papsttum In der christlichen Antike Una Sancta

7/1962, U1 172 Botte, Der Kollegialcharakter des TIESteETr- und Bischoftsamtes Guyot, [)as
apostolische Amt, Mainz 1961, 68—-91

Gaudemet, L’Eglise dans I’Empire romaın, VV siecles, DParıs 1958, 108 Mortarı, Conse-
crazıone episcopale collegialitä, Firenze 1969 Dumas, Les elections episcopales: Flıche/Martın,
Hıstoire de l’Eglise VIIL, Parıs 1940, Ratzinger, Das NEUE Olk Gottes, Düsseldorf 197/0,
124 ff
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Schließlich kommen für die bestmögliche Art und Weise, die Vorsteher der Orts­
kirchen zu bestellen, noch 3 Gesichtspunkte in Betracht, die nicht nur zur guten 
Verfassung, sondern zur Verfassung der Kirche schlechthin gehören. 
1. Nicht in Händen der Nachbarbischöfe oder des Papstes, sondern des Presbyte­
riums, von den Aposteln im Benehmen mit allen Gemeindegliedern eingerichtet 
und somit älter als der Episkopat, der nach den Aposteln deren Episkope über­
nahm, liegt die unmittelbare Verantwortung, die Diözese bei Sedisvakanz in 
Stand zu halten69. Das Presbyterium war in der alten Kirche zuerst auch die In­
stanz zumindes t der Priesterweihe (1 Tim 4, 14) und stets die Hauptinstanz für 
die Erwählung der Bischöfe 7°. Zwar ist die ordinatorische Handauflegung schon 
im 3./4. Jh. nicht mehr Sache der Presbyter71 und lehrt das II. Vatikan um, daß die 
Bischöfe ihr Dienstamt (Presbytern und Diakonen) nur in Abstufung weitergege­
ben haben (LG 28) und die Presbyter in der Ausübung ihrer Gewalt von ihnen ab­
hängen (LG 28; CD 15). Aber das Konzil lehrt auch, daß die Presbyter an der 
Vollmacht (PO 2) und dem Mittieramt Christi des Lehrers, Priesters und Hirten 
(LG 28) teilhaben. Und das Weihegebet bringt klar zum Ausdruck, daß Gott selbst 
es ist, der die Sendung zur Mitarbeit mit dem Bischof erteilt72

• 

2. Das Presbyterium und sein Haupt, der Bischof, existieren nicht voneinander 
losgelöst. Verbindet ersteres den Bischof mit dem Volk, so vermittelt letzterer als 
Glied des Bischofskollegiums der Ortskirche die Gemeinschaft der Kirchen. Ent­
sprechend erfolgte die Erwählung zum Bischofsamt durch die Presbyter und das 
Volk der Ortsgemeinde in Absprache und unter Beisitz der Bischöfe der Metropo­
lie, die dem Kandidaten auch die Weihe erteilten73

• 

3. Als Haupt des Bischofskollegiums und Bischof der Gesamtkirche repräsentiert 
und garantiert der Papst die Einheit des Kollegiums der Hirten und der Gemein­
schaft der Ortskirchen, ,,in denen und aus den en die eine und einzige katholische 
Kirche besteht" (LG 23; vgl. 22 u. 26). Und wie der Papst als Bischof von Rom 
Nachfolger des Petrus ist und den primatialen Dienst leistet, so ist er in dieser 
Doppelfunktion dem Bistum Rom und der Weltkirche durch ein doppeltes Pres­
byterium, das Presbyterium Roms und dessen universalkirchlichen Teil, den 
Kardinala t, verbunden74 . Der Anteil des Papstes an der Bestellung der Bischöfe 
beschränkte sich im Altertum auf stillschweigende Billigung, Austausch der 
Kommunionbriefe75 und Eingreifen bei Unregelmäßigkeiten 76 , wurde durch die 

stitutio 1559), von den Kanonisten F. Walther und G. Phillips (19. Jh.) mit der Gewaltenlehre ver­
bunden und vom ll. Vat. als wesentliches Strukturprinzip der Ekklesiologie übernommen, nicht 
widerspruchsfrei harmonisierbar. 

69 Das Kapitel repräsentiert die Diözesanpriesterschaft. CIC cc. 391,432,435, 437,444; vgl. cc. 113, 282 
§ 1, 286 § 1, 455 § 2, 958, 959. 

10 L. Mortari, Consecrazione episcopale e collegialita, Firenze 1969. A. Vilela, La condition collegiale 
des pretres au m• siede, Paris 1971, 178f. 

71 Hippolyt, Trad. Ap. n. 8 (Botte 24, 16 f); Ap. Konst. ill 20. 1-2; Vlll 27, 1-3 (Funk 217, 530). 
72 Sacramentarium Leonianum (Mohlberg 118-122); Sacramentarium Gregorianum (Lietzmann 5-9). 
73 Wenigstens 3 bischöfliche Konsekratoren und die Bestätigung der Wahl durch den Metropoliten 

verlangt c. 4 des Nicänums (325). 
74 P. C. Bori, Koinonia, Brescia 1972. G. Albergino, Cardinalato e collegiali til, Fire nze 1969. 
75 L. Hertli11g, Communio und Primat- Kirche und Papsttum in der christlichen Antike: Una Sancta 

17/1962, 91-125. B. Botte, Der Kollegialcharakter des Priester- und Bischofsamtes: J. G11yot, Das 
apostolische Amt, Mainz 1961, 68-91. 

76 J. Ga11de111el, L'Eglise dansl'Empire romain, IV-V siecles, Paris 1958, 98-185, 108. L. Mortari, Conse­
crazione episcopale e collegialita, Firenze 1969. A. Dumas, Les elections episcopales: Flic/1e/Mart"in, 
Histoire de l'Eglise Vll, Paris 1940, 190ff. J. Ratzinger, Das neue Volk Gottes, Düsseldorf 1970, 
124 ff. 
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gregorlanische Reform auf die Mitwirkung 1mM gesamten Verfahren (Vorschlag,Wahl, Bestätigung, eihe) erweitert und 1m 5Spätmittelalter, ın der Neuzeit und
Gegenwart bis ZUr allzgemeinen Reservation und ZUu Prinzip der freien Ernen-
NUunNng übersteigert.
111 Orientierung Theologie, Kanonistik und Opportunitä
Das geltende ecC der lateinischen Kirche nng ıIn uNnseTeTr rage allein das Se-melnsame Subjektsein der Gesamtkirche un des pos Stuhls CIE 100,
nıcht aber das Subjektsein der 1ın Presbyterium und olk bestehenden verwalsten
Ortskirche och auch die integrierende Funktion der Urc die 1SCHNOfe repräa-sentierten eilkirchlichen erbDande voll ZUT Geltung?”. Keineswegs dealer stellt
sich das ecCc der kath stkirchen dar, das die Lalen bsolut ausschlie(ßt (c 252

Opers.), die Befragung des betreffenden Presbyteriums ıIn das elheben
des Patriarchen stellt die eilkirchen als patriarchalen und eplskopalenVerband wählen und die Bestätigung der Gesamtkirche einholen läfst, den Bi-
SC VO seinem Gewähltsein her unabhängig VO der el versteht (cC 224

un VOervöllig unertfindlich Jurisdiktionsträger WIe Ortsordinarien, die
nicht Zzu Bischof geweılht sınd, fernhält S
Man ann allerdings das angebliche Gefühl des Stuhles, die Bischofswahl
SO. als ‚„„‚Sturmbock den Primat”“ benützt werden, nicht zerstreuen, wenn
INa  - die Erwählun des Kandidaten Urc die Ortskirche, das Zeugnis der kon-
sekrierenden Nachbarbischöfe ber die Apostolizität der Ortskirche und ihres
Kandidaten un den Bischof als Kepräsentanten der Ortskirche für die Ge-
samtkirche und der Gesamtkirche für die Ortskirche auf dem en einer cha-
rısmatischen AÄmterordnung begründet und dem aps In einem gesamtkirchli-chen Mınimalismus (ähnlich wıe 1mM eines se1InNe Wahl anzeıgenden ostkirch-
lichen Patriarchen) pPOSt festum lediglich die Aufnahme In die Communio übrig-läflst78 ewl en die Ortskirchen die Aufgabe, Kirche und Kultur ineinander

verwurzeln, unterliegen aber einem Provinzialismus und politischen Abhän-
gigkeiten, entfremden einander mıit den sich differenzierenden ulturen un ha-
ben ın den großen Schismen die auseinanderbrechen lassen. ank der
Idee, da{fs der irdische Herrscher ort keine Gewalt en soll, ‚WO der Prinzipatder Priester und das aup der christlichen eligion VO himmlischen Herrscher
eingesetzt Ist und Ta göttlicher Verheißung, der Fels der Kirche und die
Stärke der Brüder seln, gıng das Papsttum AdUs allen Krisen als Hort der kirchli-
chen reinel un Einheit hervor. Und da die Ortskirchen UrcC seine Autorität
un Möglichkeiten nıcht ersetizen, sondern schützen und stärken soll (vglwird das ea 1n einem dUuUSseWOgeENeEN Zusammenwirken der Universal-

Zum Verhältnis Ortskirche/Gesamtkirche vgl Katzinger, [)Das 1CUEC Olk (G„ottes, 206 Ders., De-
mokratisierung der Kirche?: Katzınger/ H. Maıer, Demokratie ın der Kirche, Limburg 1970, 30ff.

de Lubac, Quellen kirchlicher Einheit, kınsiedeln 1974, Kaiser, Kann die Kirche demokrati-
siert werden?: Lebendiges Zeugnis, 1969,e Aymans, [)as synodale Element ın der Kir-
chenverfassung, unchen 1971, 3721 Mörsdorf, L’autonomia chiesa ocale: La Chiesa dopoi} Concilio e Zu UOrtskirche/teilkirchlicher Verband/Gesamtkirche vgl LEF 3 Ver-
besserungsvorschlag Zu Entwurf des I' Buch . Teil S Tiıtel Schmuitz, Reform des
kirchlichen Gesetzbuches 43, 112
H.-M Legrand, Der theologische 1Inn der Bischofswahl ach ihrem Verlauf ın der alten Kirche
Conciliumf 496—498, 499
Constitutum Constantini (vor /78), ed Gericke. ZSavRGikan 43
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gregorianische Reform auf die Mitwirkung im gesamten Verfahren (Vorschlag, 
Wahl, Bestätigung, Weihe) erweitert und im Spätmittelalter, in der Neuzeit und 
Gegenwart bis zur allgemeinen Reservation und zum Prinzip der freien Ernen­
nung übers teigert. 

III. Orientierung an Theologie, Kanonistik und Opportunität 

Das geltende Recht der lateinischen Kirche bringt in unserer Frage allein das ge­
meinsame Subjektsein der Gesamtkirche und des Apost. Stuhls (CIC c. 100, § 1), 
nicht aber das Subjektsein der in Presbyterium und Volk bestehenden verwaisten 
Ortskirche noch auch die integrierende Funktion der durch die Bischöfe reprä­
sentierten teilkirchlichen Verbände voll zur Geltung77• Keineswegs idealer stellt 
sich das Recht der kath. Ostkirchen dar, das die Laien absolut ausschließt (c. 252, 
§ 1 n. 2 Opers.), die Befragung des betreffenden Presbyteriums in das Belieben 
des Patriarchen stellt {ebd.), die Teilkirchen als patriarchalen und episkopalen 
Verband wählen und die Bestätigung der Gesamtkirche einholen läßt, den Bi­
schof von seinem Gewähltsein her unabhängig von der Weihe versteht (c. 224 
§ 1) und von daher völlig unerfindlich Jurisdiktions träger wie Ortsordinarien, die 
nicht zum Bischof geweiht sind, fernhält(§ 2). 
Man kann allerdings das angebliche Gefühl des HI. Stuhles, die Bischofswahl 
solle als „Sturmbock gegen den Primat" benützt werden, nicht zerstreuen, wenn 
man die Erwählung des Kandidaten durch die Ortskirche, das Zeugnis der kon­
sekrierenden Nachbarbischöfe über die Apostolizität der Ortskirche und ihres 
Kandidaten und den neuen Bischof als Repräsentanten der Ortskirche für die Ge­
samtkirche und der Gesamtkirche für die Ortskirche auf dem Boden einer cha­
rismatisch en Ämterordnung begründet und dem Papst in einem gesamtkirchli­
chen Minimalismus {ähnlich wie im Falle eines seine Wahl anzeigenden ostkirch­
lichen Patriarch en) post festum lediglich die Aufnahme in die Communio übrig­
läßt78. Gewiß haben die Ortskirchen die Aufgabe, Kirch e und Kultur ineinander 
zu verwurzeln, unterliegen aber einem Provinzialismus und politischen Abhän­
gigkeiten, entfremden einander mit den sich differenzierenden Kulturen und ha­
ben in den großen Schismen die Weltkirche auseinanderbrechen lassen. Dank der 
Idee, daß der irdische Herrscher dort keine Gewalt haben soll, ,, wo der Prinzipat 
der Priester und das Haupt der christlichen Religion vom himmlischen Herrscher 
eingesetzt ist"79, und kraft göttlich er Verheißung, der Fels der Kirche und die 
Stärke der Brüder zu sein, ging das Papsttum aus allen Krisen als Hort der kirchli­
chen Freiheit und Einheit hervor. Und da es die Ortskirchen durch seine Autorität 
und Möglichkeiten nicht ersetzen, sondern schützen und s tärken soll (vgl. OS 
3061), wird das Ideal in einem ausgewogenen Z usammenwirken der Universal-

77 Zum Verhältnis Ortskirche/Gesamtkirche vgl.]. Rntzinger, Das neue Volk Gottes, 206. Ders. , De­
mokratisierung der Kirche?: J, Rntzinger/ H. Maier, Demokratie in der Kirche, Limburg 1970, 39ff. 
H. de L11bnc, Q uellen kirchlicher Einheit, Einsiedeln 1974, 49. M. Kaiser, Kann dje Kirche demokrati­
siert werden?: Lebendiges Zeugnjs, 1969, Heft 1, 19. W. Ay111nns, Das synodale Elemen t in der Kir­
chenverfassung, München 1971, 321 f. K. Mörsdorf, L'autonomia della chiesa locale: La Chiesa dopo 
il Concilio 1, 163-185. Zu Ortskirche/teilkirchlicher Verband/Gesamtkirche vgl. LEF cc. 1, 2. Ver­
besserungsvorschlag z um Entwurf des neuen CIC Buch 2, Teil 2, Titel 2: H. Schmitz, Reform d es 
kirchlichen Gesetzbuches 43, 112. 

78 H. -M. Legrnnd, Der theologische Sinn der Bischofswahl nach ihrem Verlauf in der alten Kirche: 
Concilium 8/1972, 494-500, 496-498, 499f. 

79 Constitutum Constantini (vor 778), ed. W. Gericke. ZSavRGkan 43 (1957) 88. 
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TC mit den Teilkirchen suchen SeIN. el ist nicht übersehen, da{fs
entscheidend die Wahl des Bischofs VO  3 Rom Warl, wodurch gesichert wurde, da{flß
die Bestellung des Papstes (der Urc die Restform byzantinischer Herrschaft auf
italienischem oden, den Kirchenstaat, als Basıileus lara, byzantinisches OIZze-
remoniell| VOT politischer Untergebenheit ewahr wurde und umgekehrt diesen
Staat durch seine geistliche Autorität schützte) nıicht einer Angelegenheit des
Reiches werden konnte, sondern ureigenste aCcC der 1rC 1e Es ist mehr
als blo{fßs historische Zufälligkeit, dafß bei Sedisvakanz des poSs Stuhls der Kar-
dinalat ber die FEinheit der Kirche wacht und die Wahl des Papstes 1n dessen
Ortskirche vornimmt®®, da{fs die Bischöfe der suburbikarischen Bıstumer die
Klasse der Kardinalbischöfe ildeten, der rangälteste Kardinalbischof Dekan)
jeweils das suburbikarische Bıstum Ostia in Personalunion mit seinem eigenen
Bıstum verwaltete (Quasimetropolit) nd der Kardinaldekan (wenn auch wıe die
Klasse der Kardinalbischöfe se1it 1962 als bloßer Titularbischof ohne Jurisdiktion®!)
heute dieel vornımmt, eın NichtbischofZaps gewählt ist52 Darum
wünscht Bouyer, daß ach dem Vorbild des 1m aufe der Geschichte verbes-
serten us der Papstwahl auch die örtliche Bischofswahl wieder eingeführt
oder erneuer wird. ine wahrhaft repräsentative Gruppe des Presbyteriums, der
die Bischöfe der etropolie zugesellt werden, soll iın Fühlung mıit dem g-
samten Presbyterium und der Laienschaft des besetzenden Bistums He-
hen®®
Sofern die Domkapitel nicht durch die Presbyter, die ZUu Kat und ZUT Mitarbe!1i-
terschaft des Bischofs geweiht und gesandt sind, sondern UrTrC. Selbstreproduk-
Hon (Kooptation) und mittels erufung durch den Bischof besetzt werden, ist ihre
Struktur eo. mangelhaft. Ferner en diese Körperschaften bis Zu Ende des
Reiches mehr den an des els als die Priesterschaft der Kirche repräsentiert,
hnlich wıe selit dem 4./5 Jh bel der Besetzung der Bischofssitze Kuriale un Se-
natoren die des Volkes un ın den Reichen der Merowiıinger und der Karo-
linger, der frühmiuttelalterlichen deutschen Kalser und der westlichen Könıge
wI1ı1e ın den Zeiten des absolutistischen Staatskirchentums die regierenden Für-
sten die Rollen des Volkes un des Klerus sich gerissen haben®* Dennoch tre-
ten viele Kanoniısten mıiıt Recht afur eın, da{fs die Domkapitel, S1e geschicht-
ich geworden sind und sich bewährt haben, erhalten bleiben und nicht durch
andere Gremien ersetzt oder miıt olchen vermengt werden®. Mıt ihnen, die g-

au vn ons Ap ‚‚Romano Pontifici eligendo””: AAS 67/1975, 609645 (n 1-32) Entwurtf eines
CIC 175 versteht die Kardinäle als Nachfolger des ehemaliıgen Klerus VO Kom

Die Patriarchen der unlerten Ostkirchen, die nach den suburbikarischen Kardinalbischöten Zzu

Klasse der Kardinalbischöfe zählen, sind nıcht Kardinäle der rom.  z Kirche (S.KR.E Cardinales),
sondern Kardinäle der Kirche (S.E Cardinales) (Paul VI1., .‚ purpuratorum Patrum
[11 1965 AAS 57/1965, 2951)

(11 AAS /1962, 253256R1 Joh ‚‚Suburbicarlis Sedibus
Kom. Pont. elig 90 (beı Abwesenheit des Dekans weıiht der Subdekan, WO dieser verhindert ist,
der Sen10r der Kardinalbischöfe |dies nach alter Sitte unter Gebrauch des Palliums]).

53 Die Kirche IL, Einsiedeln 1977, 25(0)
Anm der Kirchengeschichte 362 f; 1/1 153 ff Feine, Die Besetzung der Reichs-

bistümer VO Westfälischen Frieden bis ZUrTr Säkularisation, Stuttgart 1921 (Neudruck msterdam
1964) Kölmel, Wie en die Bischofswahlen den politischen Mächten die Gelegenheit 7 Ma-

nipulation gegeben? Concilium 8/1972, 515-519
der Tagung kath Kirchenrechtler 1978 Z den etzten Entwürfen für den CCErgebnisse

Schmuitz, Reform des kirchlichen Gesetzbuches, 113

18

kirche mit den Teilkirchen zu suchen sein. Dabei ist nicht zu überseh en, daß es 
entsch eidend die Wahl des Bischofs von Rom war, wodurch gesichert wurde, daß 
die Bestellung des Papstes (der durch die Restform byzantinischer Herrschaft auf 
italienischem Boden, den Kirchenstaat, als Basileus [Tiara, byzantinisches Hofze­
remoniell] vor politischer Untergebenheit bewahrt wurde und umgekehrt diesen 
Staat durch seine geis tliche Autorität schützte) nicht zu einer Angelegenheit des 
Reiches werden konnte, sondern ureigenste Sache der Kirche blieb. Es ist mehr 
als bloß historisch e Zufälligkeit, daß bei Sedisvakanz des Apost. Stuhls der Kar­
dinalat über die Einheit der Kirche wacht und die Wahl des Papstes in dessen 
Ortskirche vornimmt80, daß die Bischöfe der suburbikarischen Bistümer die 
Klasse der Kardinalbischöfe bildeten, der rangälteste Kardinalbischof (Dekan) 
jeweils das suburbikarische Bistum Ostia in Personalunion mit seinem eigenen 
Bistum verwaltete (Quasimetropolit) und der Kardinaldekan (wenn auch wie die 
Klasse der Kardinalbischöfe seit 1962 als bloßer Titularbischof ohne J urisdiktion81) 
heute die Weihe vornimmt, falls ein Nichtbischof zum Papst gewählt is t82 . Darum 
wünscht L. Bouyer, daß nach dem Vorbild des im Laufe der Geschichte verbes­
serten Modus der Papstwahl auch die örtliche Bischofswahl wieder eingeführt 
oder erneuert wird. Eine wahrhaft repräsentative Gruppe des Presbyteriums, der 
die Bischöfe der Metropolie zugesellt werden, soll in enger Fühlung mit dem ge­
samten Presbyterium und der Laienschaft des zu besetzenden Bistums vorge­
hen83. 
Sofern die Domkapitel nicht durch die Presbyter, die zum Rat und zur Mitarbei­
terschaft des Bischofs geweiht und gesandt sind, sondern durch Selbstreproduk­
tion (Kooptation) und mittels Berufung durch den Bischofbesetzt werden, ist ihre 
Struktur theol. mangelhaft. Ferner haben diese Körperschaften bis zum Ende des 
Reiches mehr den Stand des Adels als die Priesterschaft der Kirche repräsentiert, 
ähnlich wie seit dem 4./5. Jh. bei der Besetzung der Bischofssitze Kuriale und Se­
natoren die Rolle des Volkes und in den Reichen der Merowinger und der Karo­
linger, der frühmittelalterlichen deutschen Kaiser und der westlichen Könige so­
wie in den Zeiten des absolutistischen Staatskirchentums die regierenden Für­
sten die Rollen des Volkes und des Klerus an sich gerissen haben84. Dennoch tre­
ten viele Kanonisten mit Recht dafür ein, daß die Domkapitel, wo sie geschicht­
lich geworden sind und sich bewährt haben, erhalten bleiben und nicht durch 
andere Gremien ersetzt oder mit solchen vermengt werden85. Mit ihnen, die ge-

80 Paul VI ., Const. Ap. ,,Romano Pontifici eligendo": AAS 67/1975, 609--645 (n. 1-32). Entwurf eines 
neuen CIC c. 175. C. 164 versteht die Kardinäle als Nachfolger des ehemaligen Klerus von Rom. 
Die Patriarchen der unierten Ostkirchen, die nach den suburbikarischen Kardinalbischöfen zur 
Klasse der Kardinalbischöfe zählen, sind nicht Kardinäle der hl. röm. Kirche (S.R.E. Cardinales), 
sondern Kardinäle der hl. Kirche (S.E. Cardinales) (Paul VI., MP „Ad purpuratorum Patrum 
[11. 2. 1965]: AAS 57/1965, 295f}. 

81 Jo/J . XXIII., MP „Suburbicariis Sedibus" (11.4.1962) AAS 54/1962, 253-256. 
82 Rom. Pont. elig. n. 90 (bei Abwesenheit des Dekans weiht der Subdekan, wo dieser verhindert is t, 

der Senior der Kardinalbischöfe [ dies nach alter Sitte unter Gebrauch des Palliums)). 
83 Die Kirche II, Einsiedeln 1977, 250f. 
84 Vgl. Anm. 48. HB. der Kirchengeschichte V 362 f; VI/1153 ff. H. E. Feine, Die Besetzung der Reich s­

bistümer vom Westfälischen Frieden bis zur Säkularisation, Stuttgart 1921 (Neudruck Amsterdam 
1964). W. Kölmel, Wie haben die Bischofswahlen den poli tischen Mächten die Gelegenheit zu Ma­
nipulation gegeben? Concilium 8/1972, 515-519. 

85 Ergebnisse der Tagung kath. Kirchenrechtler 1978 zu den letzten 5 Entwürfen für den neuen CIC: 
H. Schmitz, Reform des kirchlichen Gesetzbuches, 113. 
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genüber den Priesterräten die ogrößere Kontinuität un Sachkenntnis haben, sind
schwerwiegende Belange des Staatskirchenrechts und die Reste des ischofs-
wahlrechts verbunden.
Von den odellen, die Schmitz 1ın seinem ädoyer für die Bischofswahl VOTI-

chlägt, kommt er für Osterreich, die BRD (mit Ausnahme VO Bayern) un!
die Schweiz bis auf weiıteres LIUT das in Betracht bei unverändertem Status der
Konkordate bleiben die betreffenden Domkapitel die Wahlgremien, die aber
1ire innerkirchli aßnahmen verpflichtet werden, ZuUuUr Erstellung des
Wahlvorschlags den aps erstrang1g eine Vertretung des Presbyteriums und
des Volkes beizuziehen®®.
Auf die lateinische Kirche beschränkt, die unterschiedlichen ortskirchlichen Ver-
hältnisse und die ökumenischen Belange berücksichtigend und den Bischof VONn
KRom als aup des Bischofskollegiums, also als aps un nıcht blofß als Patriar-
chen des lateinischen estens angehend®”, können die folgenden Grundsätze
langfristig als Orientierung dienen: Die Bestellung der 1scChofe ist eın rein 1N-
nerkirc  icher Vorgang, ın dem die Kirche völlige Freiheit VO außen beansprucht
und den Staatsregierungen ber das privilegium praenotificationis 11NauUs keli-
nerlei Einflußnahme gewährt. Die Erwählung des Kandidaten und der Wahl-
akt liegen ın der Zuständigkeit des Presbyteriums und des Volkes der Ortskirche

Der Metropolıit und die 1SCNOTfe der Provinz, die regionalen Bischofskonferen-
Z  — un der pOoS Stuhl en das ecC un die Pflicht der Mitwirkung dem

Vorgang. Der pos approbiert die besten VO  - den ischots-
konferenzen für hre Gebiete erstellenden Wahlordnungen, prü die kanoni-
sche Würdigkeit und Eignung der Kandidaten SOWIE die Legitimität des Verfah-
rens, bindet sich die Vorschlagslisten, 67 den Wahlgremien den endgülti-
SCn Vorschlag unterbreitet, und bestätigt die Wahl
Abschließend darf daran erinnert werden, da{fs die Art und Weilse, wIıe die Bi-
schöfe der Ortskirchen este werden, eLtwas davon enthu wıe [la  — ber die
Verfassung des Gottesvolke: en und wıe Man mıiıt der Freiheit der Kınder
(sottes hält, ob man vornehmlich bestimmten sozialen un politischen Entwick-
lungen olg der ob INan auch umgekehrt innerkirchlich und aus christlicher
Verantwortung 1ın Gesellschaft un Staat geWwIlsse Wahrheiten des aubens u_

sprunghaft und sSsOwelt als möglich ungebrochen ZUr Geltung bringen ll

RO Die übrigen Modelle sehen Vo  S Ein TrTemıium AauUS Priestern un Lai:en (Parität VO Priesterrat
un! Diözesanrat [Katholikenrat]) sucht den Kandidaten unter Mitwirken aller Instanzen, die eın
berechtigtes Interesse dem Vorgang aben, und nım mt den Wahlakt VOT. Fın remium aller
Instanzen erstellt den Wahlvorschlag, e1n zweıtes (Priester und Lajen der Diözese?) tatıgt die Wahl

Eın kleineres, spezielles remium sucht un: wählt den Kandidaten ım Auftrag und Bestäti-
SUNg UrC. eın rößeres remium diözesaner und überdiözesaner Instanzen. Schmitz, Plä-
doyer für Bischo und Pfarrerwahl: 79/1970, 230-249, 245f
Die Bedeutung der Patriarchen un: etropoliten für die Integration teilkirchlicher Verbände soll
nicht geschmälert werden. Es wäre ber O und praktisch geradezu illusionär, Z meılnen, da
anstelle des einzeln un 1m Bischofskollegium ausgeübten Primats des Petrusnachfolgers eın ku-
mulativ un: er eilbar handelndes der uch eın mehrheitlich beschließendes Kollegium
(Synodalismus) prinzipiell un! dauerhaft die Einheit, Katholizität und Apostolizität der Kırche
bewahren un entwickeln könnte

genüber den Priesterräten die größere Kontinuität und Sachkenntnis haben, sind 
schwerwiegende Belange des Staatskirchenrechts und die Reste des Bischofs­
wahlrechts verbunden. 
Von den 4 Modellen, die H. Schmitz in seinem Plädoyer für die Bischofswahl vor­
schlägt, kommt daher für Osterreich, die BRD (mit Ausnahme von Bayern) und 
die Schweiz bis auf weiteres nur das 4. in Betracht: bei unverändertem Status der 
Konkordate bleiben die betreffenden Domkapitel die Wahlgremien, die aber 
durch innerkirchliche Maßnahmen verpflichtet werden, zur Erstellung des 
Wahlvorschlags an den Papst erstrangig eine Vertretung des Presbyteriums und 
des Volkes beizuziehen86. 

Auf die lateinische Kirche beschränkt, die unterschiedlichen ortskirchlichen Ver­
hältnisse und die ökumenischen Belange berücksichtigend und den Bischof von 
Rom als Haupt des Bischofskollegiums, also als Papst und nicht bloß als Patriar­
chen des lateinischen Westens angehend87, können die 4 folgenden Grundsätze 
langfristig als Orientierung dienen: 1. Die Bestellung der Bischöfe ist ein rein in­
nerkirchlicher Vorgang, in dem die Kirche völlige Freiheit von außen beansprucht 
und den Staatsregierungen über das privilegium praenotificationis hinaus kei­
nerlei Einflußnahme gewährt. 2. Die Erwählung des Kandidaten und der Wahl­
akt liegen in der Zuständigkeit des Presbyteriums und des Volkes der Ortskirche. 
3. Der Metropolit und die Bischöfe der Provinz, die regionalen Bischofskonferen­
zen und der Apost. Stuhl haben das Recht und die Pflicht der Mitwirkung an dem 
ganzen Vorgang. 4. Der Apost. Stuhl approbiert die am besten von den Bischofs­
konferenzen für ihre Gebiete zu erstellenden Wahlordnungen, prüft die kanoni­
sche Würdigkeit und Eignung der Kandidaten sowie die Legitimität des Verfah­
rens, bindet sich an die Vorschlagslisten, wo er den Wahlgremien den endgülti­
gen Vorschlag unterbreitet, und bestätigt die Wahl. 
Abschließend darf daran erinnert werden, daß die Art und Weise, wie die Bi­
schöfe der Ortskirchen bestellt werden, etwas davon enthüllt, wie man über die 
Verfassung des Gottesvolkes denkt und wie man es mit der Freiheit der Kinder 
Gottes hält, ob man vornehmlich bestimmten sozialen und politischen Entwick­
lungen folgt oder ob man auch umgekehrt innerkirchlich und aus christlicher 
Verantwortung in Gesellschaft und Staat gewisse Wahrheiten des Glaubens ur­
sprunghaft und soweit als möglich ungebrochen zur Geltung bringen will. 

86 Die übrigen Modelle sehen vor: 1. Ein Gremium aus Priestern und Laien (Parität von Priesterrat 
und Diözesanrat [Katholikenrat)) sucht den Kandidaten unter Mitwirken aller Instanzen, die ein 
berechtigtes Interesse an dem Vorgang haben, und nimmt den Wahlakt vor. 2. Ein Gremium aller 
Instanzen erstellt den Wahlvorschlag, ein zweites (Priester und Laien der Diözese?) tätigt die Wahl. 
3 . Ein kleineres, spezielles Gremium sucht und wählt den Kandidaten im Auftrag und zur Bestäti­
gung durch ein größeres Gremium diözesaner und überdiözesaner Instanzen. H. Schmitz, Plä­
doyer für Bischofs- und Pfarrerwahl: TihZ 79/1970, 230-249, 245ff. 

87 Die Bedeutung der Patriarchen und Metropoliten für die Integration teilkirchlicher Verbände soll 
nicht geschmälert werden. Es wäre aber theol. und praktisch geradezu ill usionär, zu meinen, daß 
anstelle des einzeln und im Bischofskollegium ausgeübten Primats des Petrusnachfolgers ein ku­
mulativ und daher teilbar handelndes oder auch ein mehrheitlich beschließendes Kollegium 
(Synodalismus) prinzipiell und dauerhaft die Einheit, Katholizität und Apostolizität der Kirche 
bewahren und entwickeln könnte. 
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